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(In Anwendung von Titel V des Vertrages über die Europäische Union erlassene
Rechtsakte)

GEMEINSAMER STANDPUNKT

vom 14. Dezember 1998

— vom Rat aufgrund von Artikel J.2 des Vertrags über die Europäische Union
festgelegt — betreffend restriktive Maßnahmen gegen Personen in der Bundesre-

publik Jugoslawien, die gegen die unabhängigen Medien vorgehen

(98/725/GASP)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION 

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union,
insbesondere auf Artikel J.2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Der Rat hat in seinen Schlußfolgerungen vom 26.
Oktober 1998 die Maßnahmen der Regierung der
Bundesrepublik Jugoslawien gegen die unabhängigen
Medien verurteilt.

Das vom serbischen Parlament erlassene Gesetz über die
Information der Öffentlichkeit, das in erster Linie auf
nicht staatlich kontrollierte Medien abzielt, verstößt gegen
die international akzeptierten Normen und stellt einen
weiteren Schritt zur Mißachtung der demokratischen
Grundsätze dar.

In seinen Schlußfolgerungen vom 9. November 1998
erklärte der Rat erneut, daß die Europäische Union
entschlossen ist, Demokratie und Meinungsfreiheit in der
Bundesrepublik Jugoslawien weiterhin zu unterstützen,
und forderte die Behörden der Bundesrepublik Jugosla-
wien und Serbiens auf, ihre Mediengesetzgebung mit den
Standards des Europarates in Einklang zu bringen.

In seinen Schlußfolgerungen vom 7. Dezember 1998
vereinbarte der Rat, ein Visumverbot hinsichtlich der
Behörden der Bundesrepublik Jugoslawien und Serbiens
zu verhängen, die für die Unterdrückung der unabhän-
gigen Medien in der Bundesrepublik Jugoslawien verant-
wortlich sind, und diese Maßnahme mit einer Unterstüt-
zung für die unabhängigen Medien zu verbinden.

Dieses Visumverbot wird aufgehoben, wenn die Bundes-
republik Jugoslawien ihre repressiven Maßnahmen gegen
die unabhängigen Medien einstellt —

HAT FOLGENDEN GEMEINSAMEN STANDPUNKT
FESTGELEGT:

Artikel 1

(1) Die im Anhang aufgeführten Personen, die als
Verantwortliche für den Entwurf und die Durchführung,

als Befürworter oder als politische Nutznießer des serbi-
schen Gesetzes über öffentliche Information ermittelt
wurden, werden für die Verweigerung der Einreiseer-
laubnis in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten ausge-
schrieben.

(2) Andere führende Vertreter der Bundesrepublik Jugo-
slawien und Serbiens, die für repressive Maßnahmen
gegen die unabhängigen Medien verantwortlich sind,
werden in die Liste im Anhang aufgenommen, wenn die
Regierung der Bundesrepublik Jugoslawien den Forde-
rungen der Europäischen Union nicht nachkommt. Der
Rat aktualisiert die Liste in Abhängigkeit von den
Entwicklungen in der Bundesrepublik Jugoslawien.

Artikel 2

Der Rat hebt diesen Gemeinsamen Standpunkt auf, wenn
die repressiven Maßnahmen gegen die unabhängigen
Medien in der Bundesrepublik Jugoslawien eingestellt
werden.

Artikel 3

Dieser Gemeinsame Standpunkt wird am Tag seiner
Annahme wirksam.

Artikel 4

Dieser Gemeinsame Standpunkt wird im Amtsblatt veröf-
fentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 14. Dezember 1998.

Im Namen des Rates

Der Präsident
W. MOLTERER
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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 2743/98 DES RATES

vom 14. Dezember 1998

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 297/95 über die Gebühren der Europä-
ischen Agentur für die Beurteilung von Arzneimitteln

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 297/95 des Rates
vom 10. Februar 1995 über die Gebühren der Europä-
ischen Agentur für die Beurteilung von Arzneimitteln (1),
insbesondere auf Artikel 10,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

Gemäß Artikel 57 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
2309/93 des Rates vom 22. Juli 1993 zur Festlegung von
Gemeinschaftsverfahren für die Genehmigung und Über-
wachung von Human- und Tierarzneimitteln und zur
Schaffung einer Europäischen Agentur für die Beurtei-
lung von Arzneimitteln (3), setzen sich die Einnahmen der
Agentur aus dem Beitrag der Gemeinschaft und den
Gebühren zusammen, die die Unternehmen für die Ertei-
lung und Aufrechterhaltung von Gemeinschaftsgenehmi-
gungen für das Inverkehrbringen und andere Dienstlei-
stungen der Agentur bezahlen.

Die Höhe und die Struktur der in der Verordnung (EG)
Nr. 297/95 festgelegten Gebühren müssen bis 31.
Dezember 1997 überprüft werden.

Nach den seit 1995 gemachten Erfahrungen sollten die
allgemeinen Grundsätze und die Gesamtstruktur der
Gebühren sowie die wichtigsten, in jener Verordnung
festgelegten Durchführungs- und Verfahrensbestim-
mungen beibehalten werden.

Für bestimmte Gebühren sollten jedoch die Dienstlei-
stungen präzisiert werden, auf die sie sich beziehen, um
die Gebührenerhebung zu erleichtern und die Transpa-
renz sowie die praktische Durchführung jener Verord-
nung zu verbessern.

Ferner sollten neue Gebühren erhoben werden, um den
ganzen Bereich der von der Agentur geleisteten Dienste
zu erfassen.

Eine Jahresgebühr ist einzuführen, um die Ausgaben für
die Überwachung der genehmigten Arzneimittel zu
decken. Ein Teil der auf diese Weise erzielten Einkünfte
muß den einzelstaatlichen Behörden zugute kommen, die
im Auftrag der Gemeinschaft aufgrund der Verordnung
(EWG) Nr. 2309/93 den Markt zu überwachen haben.
Ferner sind die Bedingungen für die Aufteilung der
Einkünfte auf diese Behörden durch den Verwaltungsrat
der Agentur nach dem in der vorliegenden Verordnung
vorgeschriebenen Verfahren festzulegen.

In gewissen Ausnahmefällen müssen die genannten
Gebühren aus zwingenden Gründen der Volksgesundheit
oder der Tiergesundheit gesenkt werden können. Unbe-
schadet spezifischerer Vorschriften des Gemeinschafts-
rechts muß daher jede Gebührensenkung vom Verwal-
tungsdirektor im Einzelfall aufgrund einer kritischen
Prüfung der Lage nach Anhörung des zuständigen wissen-
schaftlichen Ausschusses beschlossen werden können —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EG) Nr. 297/95 wird wie folgt geändert:

1. Artikel 1 erhält folgenden Wortlaut:

„Artikel 1

Anwendungsbereich

Die Gebühren für die Erteilung und Weitergewäh-
rung von Gemeinschaftsgenehmigungen für das
Inverkehrbringen von Human- und Tierarzneimitteln
und für andere Leistungen der Agentur werden gemäß
dieser Verordnung erhoben.

Die Höhe der Gebühren wird in Ecu festgelegt.“.

(1) ABl. L 35 vom 15. 2. 1995, S. 1.
(2) ABl. C 328 vom 26. 10. 1998.
(3) ABl. L 214 vom 24. 8. 1993, S. 1. Verordnung geändert durch

die Verordnung (EG) Nr. 649/98 der Kommission (ABl. L 88
vom 24. 3. 1998, S. 7).
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2. Die Artikel 3 bis 10 erhalten folgenden Wortlaut:

„Artikel 3

Humanarzneimittel, die den Verfahren nach der
Verordnung (EWG) Nr. 2309/93 unterfallen

1. Genehmigung für das Inverkehrbringen eines
Arzneimittels

a) Grundgebühr

Für einen Antrag auf Genehmigung für das
Inverkehrbringen eines Arzneimittels mit voll-
ständigen Unterlagen wird eine Gebühr von
200 000 ECU erhoben. Sie deckt eine einzige
mit einer bestimmten Darreichungsform
verbundene Dosierung.

Die Gebühr wird für jede zusätzliche Dosie-
rung und/oder Darreichungsform um 20 000
ECU erhöht, wenn sie gleichzeitig mit dem
Erstantrag auf Genehmigung eingereicht
werden. Diese Erhöhung gilt für eine zusätz-
liche Dosierung und/oder Darreichungsform.

Die Gebühr wird für jede weitere Aufmachung
der gleichen Dosierung und Darreichungs-
form, die gleichzeitig mit dem Erstantrag auf
Genehmigung eingereicht wird, um 5 000
ECU erhöht.

b) Ermäßigte Gebühr

Eine ermäßigte Gebühr von 100 000 ECU
wird erhoben, wenn ein Antrag auf Zulassung
für das Inverkehrbringen eines Arzneimittels
gestellt wird, für das nach Artikel 4 Unterab-
satz 3 Nummer 8 Buchstabe a) Ziffern i) und
iii) der Richtlinie 65/65/EWG keine vollstän-
digen Unterlagen eingereicht werden müssen,
oder wenn Artikel 4 Absatz 3 Nummer 8
Buchstabe a) Ziffer ii) der gleichen Richtlinie
in Anspruch genommen wird. Diese Gebühr
deckt eine einzige mit einer bestimmten
Darreichungsform verbundene Dosierung.

Die Gebühr wird für jede zusätzliche Dosie-
rung und/oder Darreichungsform um 20 000
ECU erhöht, wenn sie gleichzeitig mit dem
Erstantrag auf Genehmigung eingereicht
werden. Diese Erhöhung gilt für eine zusätz-
liche Dosierung und/oder Darreichungsform.

Diese Gebühr wird für jede weitere Aufma-
chung der gleichen Dosierung und Darrei-
chungsform, die gleichzeitig mit dem Erstan-
trag auf Genehmigung eingereicht wird, um
5 000 ECU erhöht.

c) Gebühren für Erweiterung einer
Genehmigung für das Inverkehr-
bringen

Für jede Erweiterung einer bereits erteilten
Genehmigung für das Inverkehrbringen
werden Gebühren erhoben:

— Betrifft diese Erweiterung eine neue Dosie-
rung, Darreichungsform, Angabe oder Art
der Verabreichung, so wird eine Gebühr
von 50 000 ECU erhoben.

— Betrifft die Erweiterung eine neue Aufma-
chung einer bereits genehmigten Dosie-
rung, Darreichungsform oder Art der
Verabreichung, so wird eine Gebühr von
10 000 ECU erhoben.

2. Änderung einer Genehmigung für das Inverkehr-
bringen

a) Änderungsgebühr Typ I

Für eine geringfügige Änderung entsprechend
der Einstufung in der einschlägigen Verord-
nung der Kommission wird eine Gebühr von
5 000 ECU erhoben.

Bei identischer Änderung gilt die Gebühr für
alle zugelassenen Dosierungen, Zubereitungen
und Darreichungsformen.

b) Änderungsgebühr Typ II

Für größere Änderungen entsprechend der
Einstufung in der einschlägigen Verordnung
der Kommission wird eine Gebühr von 60 000
ECU erhoben. Diese Gebühr kann für
bestimmte Änderungen des Typs II, die keine
vertiefte wissenschaftliche Beurteilung erfor-
dern, um die Hälfte ermäßigt werden; die dies-
bezügliche Liste wird nach dem Verfahren des
Artikels 11 Absatz 2 erstellt.

Bei identischer Änderung gilt die Gebühr für
alle zugelassenen Dosierungen, Zubereitungen
und Darreichungsformen.

3. Erneuerungsgebühr

Für die Prüfung der bei der Erneuerung einer
Genehmigung für das Inverkehrbringen eines
Arzneimittels nach fünf Jahren verfügbaren Infor-
mationen wird eine Gebühr von 10 000 ECU
erhoben. Sie wird für jede mit einer Darreichungs-
form verbundene Dosierung erhoben.

4. Inspektionsgebühr

Eine Pauschalgebühr von 15 000 ECU wird für
jede Inspektion innerhalb oder außerhalb der
Gemeinschaft erhoben. Bei Inspektionen außer-
halb der Gemeinschaft werden die Reisekosten auf
der Grundlage der tatsächlichen Kosten zusätzlich
in Rechnung gestellt.
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5. Übertragungsgebühr

Beim Wechsel des Inhabers von Genehmigungen
für das Inverkehrbringen wird eine Gebühr von
5 000 ECU für die von der Übertragung betrof-
fenen Genehmigungen erhoben. Diese Gebühr
deckt alle zugelassenen Aufmachungen ein und
desselben Arzneimittels.

6. Jahresgebühr

Für jedes Arzneimittel, dessen Inverkehrbringen
genehmigt wurde, wird eine Jahresgebühr von
60 000 ECU erhoben. Diese Gebühr deckt alle
zugelassenen Aufmachungen ein und desselben
Arzneimittels.

Artikel 4

Humanarzneimittel, die den Verfahren nach der
Richtlinie 75/319/EWG (*) unterfallen

Schiedsgebühr

Bei der Anwendung der in Artikel 10 Absatz 2 und in
den Artikeln 11, 12 und 15 der Richtlinie 75/
319/EWG festgelegten Verfahren wird eine Gebühr
von 10 000 ECU erhoben.

Diese Gebühr wird um 40 000 ECU erhöht, wenn die
in den Artikeln 11 und 12 der Richtlinie 75/
319/EWG festgelegten Verfahren auf Ersuchen des
Antragstellers oder des Inhabers der Genehmigung für
das Inverkehrbringen angewandt werden.

Artikel 5

Tierarzneimittel, die den Verfahren nach der
Verordnung (EWG) Nr. 2309/93 unterfallen

1. Genehmigung für das Inverkehrbringen eines
Arzneimittels

a) Grundgebühr

Für einen Antrag auf Genehmigung für das
Inverkehrbringen eines Arzneimittels mit voll-
ständigen Unterlagen wird eine Gebühr von
100 000 ECU erhoben. Sie deckt eine einzige
mit einer bestimmten Darreichungsform
verbundene Dosierung.

Diese Gebühr wird für jede zusätzliche Dosie-
rung und/oder Darreichungsform um 10 000
ECU erhöht, wenn sie gleichzeitig mit dem
Erstantrag auf Genehmigung eingereicht
werden. Diese Erhöhung gilt für eine zusätz-
liche Dosierung und/oder Darreichungsform.

Diese Gebühren werden für jede weitere
Aufmachung der gleichen Dosierung und
Darreichungsform, die gleichzeitig mit dem
Erstantrag auf Genehmigung eingereicht wird,
um 5 000 ECU erhöht.

Im Fall von Impfstoffen wird die Grundgebühr
auf 50 000 ECU vermindert, wobei jede zusätz-
liche Dosierung und/oder Darreichungsform
und/oder Aufmachung eine Erhöhung um
5 000 ECU zur Folge hat.

Aufgrund dieses Buchstabens a) ist die Zahl
der Zielarten nicht von Belang.

b) Ermäßigte Gebühr

Eine ermäßigte Gebühr von 50 000 ECU wird
erhoben, wenn ein Antrag auf Genehmigung
für das Inverkehrbringen eines Arzneimittels
gestellt wird, für das nach Artikel 5 Unterab-
satz 3 Nummer 10 Buchstabe a) Ziffern i) und
iii) der Richtlinie 81/851/EWG keine vollstän-
digen Unterlagen eingereicht werden müssen,
und wenn Artikel 5 Unterabsatz 3 Nummer 10
Buchstabe a) Ziffer ii) der gleichen Richtlinie
in Anspruch genommen wird. Diese Gebühr
deckt eine einzige mit einer bestimmten
Darreichungsform verbundene Dosierung des
Arzneimittels.

Die Gebühr wird für jede zusätzliche Dosie-
rung und/oder Darreichungsform um 10 000
ECU erhöht, wenn sie gleichzeitig mit dem
Erstantrag auf Genehmigung eingereicht
werden. Diese Erhöhung gilt für eine zusätz-
liche Dosierung und/oder Darreichungsform.

Diese Gebühren werden für jede weitere
Aufnahme der gleichen Dosierung und Darrei-
chungsform, die gleichzeitig mit dem Erstan-
trag auf Genehmigung eingereicht wird, um
5 000 ECU erhöht.

Im Fall von Impfstoffen wird die Gebühr auf
25 000 ECU gesenkt, wobei jede zusätzliche
Dosierung und/oder Aufmachung eine Erhö-
hung um 5 000 ECU zur Folge hat.

Aufgrund dieses Buchstabens b) ist die Anzahl
der Zielarten nicht von Belang.

c) Gebühren für die Erweiterung einer
Genehmigung für das Inverkehr-
bringen

Für jede Erweiterung einer bereits erteilten
Genehmigung für das Inverkehrbringen
werden Gebühren erhoben:

— Betrifft die Erweiterung eine neue Dosie-
rung, Darreichungsform, Zielart, Angabe
oder Art der Verabreichung, so wird eine
Gebühr von 25 000 ECU erhoben.

— Betrifft die Erweiterung eine neue Aufma-
chung einer bereits zugelassenen Dosie-
rung, Darreichungsform und Art der
Verabreichung, so wird eine Gebühr von
5 000 ECU erhoben.
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— Für die Erweiterung auf eine neue Dosie-
rung, Darreichungsform, Aufmachung oder
Art der Verabreichung von Impfstoffen
wird eine Gebühr von 5 000 ECU erhoben.

2. Änderung einer Zulassung für das Inverkehr-
bringen

a) Änderungsgebühr Typ I

Für eine geringfügige Änderung entsprechend
der Einstufung in der einschlägigen Verord-
nung der Kommission wird eine Gebühr von
5 000 ECU erhoben. Diese Gebührenhöhe gilt
auch für Impfstoffe.

Bei identischer Änderung gilt die Gebühr für
alle zugelassenen Dosierungen, Zubereitungen
und Darreichungsformen.

b) Änderungsgebühr Typ II

Für größere Änderungen entsprechend der
Einstufung in der einschlägigen Verordnung
der Kommission wird eine Gebühr von 30 000
ECU erhoben. Diese Gebühr kann für
bestimmte Änderungen des Typs II, die keine
vertiefte wissenschaftliche Beurteilung erfor-
dern, um die Hälfte ermäßigt werden; die dies-
bezügliche Liste wird nach dem Verfahren des
Artikels 11 Absatz 2 erstellt.

Für Impfstoffe wird diese Gebühr auf 5 000
ECU festgelegt.

Bei identischer Änderung gilt die Gebühr für
alle zugelassenen Dosierungen, Zubereitungen
und Darreichungsformen.

3. Erneuerungsgebühr

Für die Prüfung der bei der Erneuerung einer
Genehmigung für das Inverkehrbringen eines
Arzneimittels nach fünf Jahren verfügbaren Infor-
mationen wird eine Gebühr von 5 000 ECU
erhoben. Sie wird für jede mit einer Darreichungs-
form verbundene Dosierung erhoben.

4. Inspektionsgebühr

Eine Pauschalgebühr von 15 000 ECU wirf für
jede Inspektion innerhalb oder außerhalb des
Gebiets der Gemeinschaft angewandt. Bei Inspek-
tionen außerhalb der Gemeinschaft werden die
Reisekosten auf der Grundlage der tatsächlichen
Kosten zusätzlich in Rechnung gestellt.

5. Übertragungsgebühr

Beim Wechsel des Inhabers von Genehmigungen
für das Inverkehrbringen wird eine Gebühr von
5 000 ECU für die von der Übertragung betrof-
fenen Genehmigungen erhoben. Diese Gebühr

deckt alle zugelassenen Aufmachungen ein und
desselben Arzneimittels.

6. Jahresgebühr

Für jedes Arzneimittel, dessen Inverkehrbringen
genehmigt wurde, wird eine Jahresgebühr von
20 000 ECU erhoben. Diese Gebühr deckt alle
zugelassenen Aufmachungen ein und desselben
Arzneimittels.

Artikel 6

Tierarzneimittel, die den Verfahren nach der
Richtlinie 81/851/EWG unterfallen

Schiedsgebühr

Für die Anwendung der in Artikel 18 Absatz 2 und in
den Artikeln 19, 20 und 23 der Richtlinie 81/
851/EWG festgelegten Verfahren wird eine Gebühr
von 10 000 ECU erhoben.

Diese Gebühr wird um 20 000 ECU erhöht, wenn die
in den Artikeln 19 und 20 der Richtlinie 81/
851/EWG festgelegten Verfahren auf Veranlassung
des Antragstellers oder Inhabers der Genehmigung für
das Inverkehrbringen durchgeführt werden.

Artikel 7

Festlegung von Höchstgrenzen für Rückstände
(HGR) von Tierarzneimitteln

1. Gebühren für die Festlegung von HGR

Für einen Antrag auf die erste Festlegung einer
HGR für einen bestimmten Stoff wird eine
Grundgebühr von 50 000 ECU festgelegt.

Eine zusätzliche Gebühr von 15 000 ECU wird für
jeden Antrag auf Änderung oder Erweiterung einer
bereits festgelegten HGR oder zu ihrer Ausdeh-
nung auf neue Arten erhoben.

HGR-Gebühren werden von den Gebühren für
eine Antrag auf Genehmigung für das Inverkehr-
bringen oder auf Erweiterung einer bereits
erteilten Genehmigung für das Inverkehrbringen
eines Arzneimittels, das den Stoff enthält, für den
die HGR festgelegt wird, abgezogen, wenn die
Anträge vom gleichen Antragsteller gestellt
werden. Dieser Abzug darf jedoch die Hälfte der
insgesamt erhobenen Gebühr nicht übersteigen.

2. Gebühr ‚HGR für klinische Versuche‘

Auf jeden Antrag zur Festsetzung einer HGR für
klinische Versuche wird eine Gebühr von 15 000
ECU erhoben

Diese Gebühr wird von der in Nummer 1 festge-
legten HGR-Grundgebühr abgezogen.
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Artikel 8

Verschiedene Gebühren

1. Gebühr für wissenschaftliche Beratung

Diese Gebühr wird erhoben, wenn eine wissen-
schaftliche oder technische Beratung gefordert
wird in bezug auf den Aufwand für Forschung und
Entwicklung für ein Arzneimittel mit Blick auf die
mögliche Stellung eines Antrags auf Genehmi-
gung des Inverkehrbringens oder auf Verlänge-
rung der Genehmigung des Inverkehrbringens.

— Für Humanarzneimittel wird diese Gebühr auf
maximal 60 000 ECU festgesetzt.

— Für Tierarzneimittel wird dieser Betrag auf
maximal 30 000 ECU festgesetzt.

Die Anwendungsmodalitäten für diese Nummer
wurden gemäß dem in Artikel 11 Absatz 2 vorge-
sehenen Verfahren festgelegt.

2. Verwaltungsgebühr

Für die Ausstellung von Dokumenten oder
Bescheinigungen wird eine Verwaltungsgebühr
erhoben, wenn die Ausstellung nicht im Rahmen
der Leistungen, für die aufgrund dieser Verord-
nung bereits eine andere Gebühr erhoben wird,
oder nach Abschluß der Validierung einer einge-
reichten Akte durch die Verwaltung erfolgt, bei
der der mit den Unterlagen gestellte Antrag abge-
lehnt wird. Der einheitliche Betrag dieser Gebühr
darf 5 000 ECU nicht übersteigen. In Anwendung
von Artikel 11 Absatz 2 legt der Verwaltungsrat
der Agentur diese Einstufung fest und präzisiert
sie.

Artikel 9

Mögliche Gebührenermäßigung

Unbeschadet spezifischerer Vorschriften des Gemein-
schaftsrechts können unter außergewöhnlichen
Umständen aus zwingenden Gründen der Volksge-
sundheit oder der Tiergesundheit vom Verwaltungsdi-
rektor nach Anhörung des zuständigen wissenschaftli-
chen Ausschusses im Einzelfall Gebührenermäßi-
gungen gewährt werden. Jeder Beschluß in Anwen-
dung dieses Artikels ist ausreichend zu begründen.

Eine vollständige oder teilweise Befreiung kann insbe-
sondere für Arzneimittel gewährt werden, mit denen
seltene Krankheiten behandelt werden sollen oder die
weniger wichtige Arten betreffen.

Artikel 10

Fälligkeitstermine, Zahlungsverzug

1. Die Gebühren sind zum Datum des Eingangs des
betreffenden Antrags fällig, sofern keine anders-
lautenden Sonderbestimmungen erlassen worden
sind.

Die Schiedsgrundgebühr ist binnen 30 Tagen
nach Befassung der Agentur zu entrichten, die
Jahresgebühr binnen 30 Tagen nach dem ersten
und jedem folgenden Jahrestag der Notifikation
des Beschlusses über die Genehmigung des Inver-
kehrbringens.

Die Inspektionsgebühr ist binnen 30 Tagen nach
der Inspektion zu entrichten.

2. Wird eine gemäß dieser Verordnung geschuldete
Gebühr nicht fristgerecht gezahlt, so kann der
Verwaltungsdirektor der Agentur unbeschadet der
Fähigkeit der Agentur, aufgrund von Artikel 59
der Verordnung (EWG) Nr. 2309/93 ein Gericht
anzurufen, beschließen, entweder die geforderten
Dienstleistungen nicht zu erbringen oder die
Dienstleistungen insgesamt oder die angelaufenen
Verfahren bis zur Zahlung des gesamten ausste-
henden Betrags einzustellen.

3. Die Gebühr ist in Ecu oder in der Landeswährung
eines Mitgliedstaats nach den von der Kommis-
sion täglich festgelegten Wechselkursen zu
entrichten. Nach einer vom Verwaltungsrat der
Agentur festzulegenden Berechnungsweise
können jedoch auch monatliche Wechselkurse auf
der Grundlage der vorausgehenden Kurse festge-
legt werden.

Artikel 11

Durchführungsbestimmungen

1. Auf Vorschlag des Verwaltungsdirektors und nach
Befürwortung durch die Kommission legt der
Verwaltungsrat der Agentur die Bestimmungen für
die Rückführung eines Teils der Einkünfte aus
den Jahresgebühren an die einzelstaatlichen
Behörden fest, die sich an der Überwachung des
gemeinschaftlichen Marktes beteiligen.

2. Unbeschadet der Vorschriften dieser Verordnung
oder der Verordnung (EWG) Nr. 2309/93 kann
der Verwaltungsrat der Agentur auf Vorschlag des
Verwaltungsdirektors jede sonstige Maßnahme
festlegen, die sich zur Durchführung dieser
Verordnung als notwendig erweist.

3. Im Fall von Meinungsverschiedenheiten über die
Einstufung eines Antrags in eine der in dieser
Verordnung festgelegten Gebührenkategorien
entscheidet der Verwaltungsdirektor nach Stel-
lungnahme des zuständigen wissenschaftlichen
Ausschusses.
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Artikel 12

Änderung

Änderungen dieser Verordnung werden vom Rat auf
Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des
Europäischen Parlaments mit qualifizierter Mehrheit
erlassen.

Änderungen der Höhe der in dieser Verordnung fest-
gelegten Gebühren werden jedoch nach dem
Verfahren des Artikels 73 der Verordnung (EWG) Nr.
2309/93 erlassen.

Binnen drei Jahren nach dem Inkrafttreten dieser
Verordnung legt die Kommission nach Stellung-
nahme des Verwaltungsrats der Agentur eine Bericht
über ihre Durchführung vor.

Die künftigen Überprüfungen der Gebühren erfolgten
anhand einer vollständigen Bewertung der Kosten der
Agentur, einschließlich der Kosten für die Berichter-
statter der Mitgliedstaaten.

(*) ABl. L 147 vom 9. 6. 1975, S. 13. Richtlinie zuletzt
geändert durch die Richtlinie 93/39/EWG (ABl. L
214 vom 24. 8. 1993, S. 22).“

3. Der derzeitige Artikel 11 wird zu Artikel 13.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 14. Dezember 1998.

Im Namen des Rates

Der Präsident
W. MOLTERER
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2744/98 DES RATES

vom 14. Dezember 1998

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 355/94 und zur Verlängerung der befri-
steten Ausnahmeregelung für Deutschland und Österreich

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 28,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

Gemäß Artikel 2 Unterabsatz 2 der Verordnung (EG) Nr.
355/94 des Rates vom 14. Februar 1994 zur Änderung der
Verordnung (EWG) Nr. 918/83 über das gemeinschaft-
liche System der Zollbefreiungen (4) können die Bundes-
republik Deutschland und die Republik Österreich eine
bis zum 31. Dezember 1997 befristete Ausnahmeregelung
anwenden; danach dürfen sie für Waren, die von
Reisenden eingeführt werden, welche in das deutsche
beziehungsweise österreichische Hoheitsgebiet über eine
Landgrenze zu anderen Staaten als den Mitgliedstaaten
der Gemeinschaft und den EFTA-Staaten oder mittels der
Küstenschiffahrt aus jenen Staaten einreisen, einen Frei-
betrag von 75 ECU anwenden.

Diese Bestimmungen tragen den wirtschaftlichen Schwie-
rigkeiten Rechnung, die durch die Höhe der geltenden
Freibeträge für Reisende, die unter den genannten
Umständen Waren in die Gemeinschaft einführen,
entstehen können.

Mit Schreiben vom 24. Juni und 23. Juli 1997 haben die
Bundesrepublik Deutschland und die Republik Öster-
reich eine Verlängerung der Ausnahmeregelung des Arti-
kels 2 Unterabsatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 355/94
beantragt. Dieser Antrag wird darauf gestützt, daß die
wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die zur Annahme der
Verordnungen (EG) Nr. 355/94 und (EG) Nr. 3316/94
geführt hatten, weiterbestehen und sich sogar vergrößert
haben.

Den von den beiden Mitgliedstaaten beschriebenen
Verhältnissen ist Rechnung zu tragen.

Bei einer Verlängerung der Ausnahmeregelung ist jedoch
auch eine Frist festzusetzen, bis zu der der von
Deutschland und Österreich gewährte Freibetrag an den
zu diesem Zeitpunkt in den anderen Mitgliedstaaten
geltenden Freibetrag anzupassen ist; ferner ist der für
diese beiden Mitgliedstaaten geltende Schwellenwert
schon jetzt anzuheben, um zu einer Begrenzung der
Wettbewerbsverzerrungen beizutragen; schließlich
müssen sich diese Mitgliedstaaten verpflichten, den
Schwellenwert gemeinsam stufenweise soweit anzuheben,
daß er am 1. Januar 2003 dem gemeinschaftlichen
Schwellenwert entspricht —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Artikel 2 Unterabsatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 355/94
erhält folgende Fassung:

„Für die Bundesrepublik Deutschland und die Repu-
blik Österreich gilt diese Verordnung jedoch erst ab 1.
Januar 2003 für Waren, die von Reisenden eingeführt
werden, welche in das deutsche beziehungsweise
österreichische Hoheitsgebiet über eine Landgrenze
zu anderen Staaten als den Mitgliedstaaten und den
EFTA-Staaten oder gegebenenfalls mittels der Küsten-
schiffahrt aus jenen Staaten einreisen.

Diese Mitgliedstaaten gewähren jedoch ab dem 1.
Januar 1999 für Einfuhren durch Reisende im Sinne
von Unterabsatz 2 einen Freibetrag von mindestens
100 ECU. Sie heben diesen Betrag gemeinsam stufen-
weise an, um auf die genannten Einfuhren spätestens
ab 1. Januar 2003 den in der Gemeinschaft geltenden
Schwellenwert anzuwenden.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. Januar 1998.

(1) ABl. C 273 vom 2. 9. 1998, S. 10.
(2) Stellungnahme vom 3. Dezember 1998 (noch nicht im Amts-

blatt veröffentlicht).
(3) Stellungnahme vom 15. Oktober 1998 (noch nicht im Amts-

blatt veröffentlicht).
(4) ABl. L 46 vom 18. 2. 1994, S. 5. Verordnung geändert durch

die Verordnung (EG) Nr. 3316/94 (ABl. L 350 vom 31. 12.
1994, S. 12).
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 14. Dezember 1998.

Im Namen des Rates

Der Präsident
W. MOLTERER
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2745/98 DER KOMMISSION

vom 18. Dezember 1998

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst
und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der
Kommission vom 21. Dezember 1994 mit Durch-
führungsbestimmungen zu der Regelung der Einfuhr von
Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 1498/98 (2), insbesondere auf Artikel 4
Absatz 1,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3813/92 des Rates
vom 28. Dezember 1992 über die Rechnungseinheit und
die im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik anzuwen-
denden Umrechnungskurse (3), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 150/95 (4), insbesondere auf Artikel
3 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der
Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der

pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien
sind in der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in ihrem
Anhang angeführten Erzeugnisse und Zeiträume festge-
legt.

In Anwendung der genannten Kriterien sind die im
Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94
genannten pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle
im Anhang zur vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 19. Dezember 1998 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 18. Dezember 1998

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 337 vom 24. 12. 1994, S. 66.
(2) ABl. L 198 vom 15. 7. 1998, S. 4.
(3) ABl. L 387 vom 31. 12. 1992, S. 1.
(4) ABl. L 22 vom 31. 1. 1995, S. 1.
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 18. Dezember 1998 zur Festlegung pauschaler
Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(ECU/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler
Einfuhrpreis

0702 00 00 052 119,9
204 105,5
220 242,0
624 242,1
999 177,4

0707 00 05 052 80,8
999 80,8

0709 90 70 052 90,1
204 106,3
999 98,2

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50 052 35,1
204 40,1
999 37,6

0805 20 10 052 76,4
204 63,0
999 69,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90 052 46,7

464 294,2
999 170,5

0805 30 10 052 58,6
600 84,4
999 71,5

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 052 60,6
060 16,5
064 45,1
400 66,2
404 80,8
728 85,7
999 59,1

0808 20 50 064 61,7
400 92,3
720 63,0
999 72,3

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2317/97 der Kommission (ABl. L 321 vom 22. 11. 1997,
S. 19). Der Code „999“ steht für „Verschiedenes“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2746/98 DER KOMMISSION

vom 18. Dezember 1998

bezüglich der im Rahmen der Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr.
2563/98 eingereichten Angebote für die Lieferung von geschältem Langkornreis

nach der Insel Réunion

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates
vom 22. Dezember 1995 über die gemeinsame Markt-
organisation für Reis (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 2072/98 (2), insbesondere auf Artikel
10 Absatz 1,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2692/89 der
Kommission vom 6. September 1989 mit Durchführungs-
bestimmungen für die Lieferung von Reis nach
Réunion (3), insbesondere auf Artikel 9 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Mit der Verordnung (EG) Nr. 2563/98 der Kommission (4)
wurde eine Ausschreibung der Subvention bei der Liefe-
rung von Reis nach der Insel Réunion eröffnet.

Nach Artikel 9 der Verordnung (EWG) Nr. 2692/89 kann
die Kommission auf der Grundlage der eingereichten
Angebote nach dem Verfahren des Artikels 22 der
Verordnung (EG) Nr. 3072/95 beschließen, die auf die

Ausschreibung eingegangenen Angebote nicht zu berück-
sichtigen.

Unter Berücksichtigung insbesondere der Kriterien der
Artikel 2 und 3 der Verordnung (EWG) Nr. 2692/89 ist
die Festsetzung einer Höchstsubvention nicht angezeigt.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die vom 14. bis zum 17. Dezember 1998 im Rahmen der
Ausschreibung der Subvention bei der Lieferung von
geschältem Langkornreis des KN-Codes 1006 20 98 nach
der Insel Réunion gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2563/
98 eingereichten Angebote werden nicht berücksichtigt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 19. Dezember 1998 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 18. Dezember 1998

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 329 vom 30. 12. 1995, S. 18.
(2) ABl. L 265 vom 30. 9. 1998, S. 4.
(3) ABl. L 29 vom 7. 9. 1989, S. 8.
(4) ABl. L 320 vom 28. 11. 1998, S. 40.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2747/98 DER KOMMISSION

vom 18. Dezember 1998

zur Festsetzung der Höchsterstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem mittel-
körnigem Rundkornreis und geschliffenem Langkornreis A im Zusammenhang

mit der Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2564/98

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates
vom 22. Dezember 1995 über die gemeinsame Markt-
organisation für Reis (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 2072/98 (2), insbesondere auf Artikel
13 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Durch die Verordnung (EG) Nr. 2564/98 der Kommis-
sion (3) wurde eine Ausschreibung zur Bestimmung der
Erstattung bei der Ausfuhr von Reis eröffnet.

Nach Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 584/75 der
Kommission (4), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 299/95 (5), kann die Kommission auf der Grund-
lage der eingereichten Angebote nach dem Verfahren des
Artikels 22 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95 die Festset-
zung einer Höchstausfuhrerstattung beschließen. Bei
Festsetzung dieses Höchstbetrags finden die in Artikel 13
der Verordnung (EG) Nr. 3072/95 genannten Kriterien
Anwendung. Der Zuschlag wird jedem Bieter erteilt,

dessen Angebot der Höchstausfuhrerstattung entspricht
oder darunter liegt.

Bei der gegenwärtigen Marktlage für den betreffenden
Reis ergibt die Anwendung der genannten Kriterien den
in Artikel 1 festgelegten Betrag.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höchsterstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem
mittelkörnigem Rundkornreis und geschliffenem Lang-
kornreis A nach gewissen Drittländern wird im Rahmen
der in der Verordnung (EG) Nr. 2564/98 genannten
Ausschreibung anhand der vom 14. bis zum 17.
Dezember 1998 eingereichten Angebote auf 109,00 ECU
je Tonne festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 19. Dezember 1998 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 18. Dezember 1998

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 329 vom 30. 12. 1995, S. 18.
(2) ABl. L 265 vom 30. 9. 1998, S. 4.
(3) ABl. L 320 vom 28. 11. 1998, S. 43.
(4) ABl. L 61 vom 7. 3. 1975, S. 25.
(5) ABl. L 35 vom 15. 2. 1995, S. 8.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2748/98 DER KOMMISSION

vom 18. Dezember 1998

zur Festsetzung der Höchsterstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem mittel-
körnigem Rundkornreis und geschliffenem Langkornreis A im Zusammenhang

mit der Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2565/98

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates
vom 22. Dezember 1995 über die gemeinsame Markt-
organisation für Reis (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 2072/98 (2), insbesondere auf Artikel
13 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Durch die Verordnung (EG) Nr. 2565/98 der Kommis-
sion (3) wurde eine Ausschreibung zur Bestimmung der
Erstattung bei der Ausfuhr von Reis eröffnet.

Nach Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 584/75 der
Kommission (4), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 299/95 (5), kann die Kommission auf der Grund-
lage der eingereichten Angebote nach dem Verfahren des
Artikels 22 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95 die Festset-
zung einer Höchstausfuhrerstattung beschließen. Bei
Festsetzung dieses Höchstbetrags finden die in Artikel 13
der Verordnung (EG) Nr. 3072/95 genannten Kriterien
Anwendung. Der Zuschlag wird jedem Bieter erteilt,

dessen Angebot der Höchstausfuhrerstattung entspricht
oder darunter liegt.

Bei der gegenwärtigen Marktlage für den betreffenden
Reis ergibt die Anwendung der genannten Kriterien den
in Artikel 1 festgelegten Betrag.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höchsterstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem
mittelkörnigem Rundkornreis und geschliffenem Lang-
kornreis A nach gewissen europäischen Drittländern wird
im Rahmen der in der Verordnung (EG) Nr. 2565/98
genannten Ausschreibung anhand der vom 14. bis zum
17. Dezember 1998 eingereichten Angebote auf 104,00
ECU je Tonne festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 19. Dezember 1998 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 18. Dezember 1998

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 329 vom 30. 12. 1995, S. 18.
(2) ABl. L 265 vom 30. 9. 1998, S. 4.
(3) ABl. L 320 vom 28. 11. 1998, S. 46.
(4) ABl. L 61 vom 7. 3. 1975, S. 25.
(5) ABl. L 35 vom 15. 2. 1995, S. 8.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2749/98 DER KOMMISSION

vom 18. Dezember 1998

zur Festsetzung der Höchsterstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem lang-
körnigem Reis im Zusammenhang mit der Ausschreibung gemäß Verordnung

(EG) Nr. 2566/98

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates
vom 22. Dezember 1995 über die gemeinsame Markt-
organisation für Reis (1), geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 2072/98 (2), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Durch die Verordnung (EG) Nr. 2566/98 der Kommis-
sion (3) wurde eine Ausschreibung zur Bestimmung der
Erstattung bei der Ausfuhr von Reis eröffnet.

Nach Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 584/75 der
Kommission (4), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 299/95 (5), kann die Kommission auf der Grund-
lage der eingereichten Angebote nach dem Verfahren des
Artikels 22 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95 die Festset-
zung einer Höchstausfuhrerstattung beschließen. Bei
Festsetzung dieses Höchstbetrags finden die im Artikel 13
der Verordnung (EG) Nr. 3072/95 genannten Kriterien
Anwendung. Der Zuschlag wird jedem Bieter erteilt,

dessen Angebot der Höchstausfuhrerstattung entspricht
oder darunter liegt.

Bei der gegenwärtigen Marktlage für den betreffenden
Reis ergibt die Anwendung der genannten Kriterien den
in Artikel 1 festgelegten Betrag.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höchsterstattung bei der Ausfuhr von geschliffenem
langkörnigem Reis des KN-Codes 1006 30 67 nach
gewissen Drittländern wird im Rahmen der in der
Verordnung (EG) Nr. 2566/98 genannten Ausschreibung
anhand der vom 14. bis zum 17. Dezember 1998 einge-
reichten Angebote auf 293,00 ECU je Tonne festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 19. Dezember 1998 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 18. Dezember 1998

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 329 vom 30. 12. 1995, S. 18.
(2) ABl. L 265 vom 30. 9. 1998, S. 4.
(3) ABl. L 320 vom 28. 11. 1998, S. 49.
(4) ABl. L 61 vom 7. 3. 1975, S. 25.
(5) ABl. L 35 vom 15. 2. 1995, S. 8.



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften19. 12. 98 L 345/17

VERORDNUNG (EG) Nr. 2750/98 DER KOMMISSION

vom 18. Dezember 1998

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1833/92 zur Festsetzung der Beihilfen
für die Lieferung von Getreide mit Ursprung in der Gemeinschaft an die Azoren

und Madeira

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1600/92 des Rates
vom 15. Juni 1992 zum Erlaß von Sondermaßnahmen für
bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse zugunsten der
Azoren und Madeiras (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 2348/96 (2), insbesondere auf Artikel
10,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Die Verordnung (EWG) Nr. 1833/92 der Kommission (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2551/
98 (4), enthält die Beihilfebestimmungen zur Versorgung
der Azoren und Madeiras. Nach den Kurs- und Preisände-
rungen der Getreideerzeugnisse im europäischen Teil der
Gemeinschaft und auf dem Weltmarkt sollte die Beihilfe
zur Versorgung der Azoren und Madeiras erneut festge-
setzt werden, und zwar zu den Beträgen, die im Anhang
angegeben sind.

Nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 1103/97 des
Rates vom 17. Juni 1997 über bestimmte Vorschriften im
Zusammenhang mit der Einführung des Euro (5) wird ab

1. Januar 1999 in den Rechtsinstrumenten jede Bezug-
nahme auf den Ecu durch die Bezugnahme auf den Euro
zum Kurs von 1 EUR gleich 1 ECU ersetzt. Zur Vermei-
dung von Unklarheiten sollte in dieser Verordnung die
Bezeichnung „Euro“ verwendet werden, wobei zu
vermuten ist, daß diese Bezeichnung erst ab 1. Januar
1999 gilt.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der Anhang der geänderten Verordnung (EWG) Nr.
1833/92 wird durch den Anhang dieser Verordnung
ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 18. Dezember 1998

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 173 vom 27. 6. 1992, S. 1.
(2) ABl. L 320 vom 11. 12. 1996, S. 1.
(3) ABl. L 185 vom 4. 7. 1992, S. 28.
(4) ABl. L 320 vom 28. 11. 1998, S. 10.
(5) ABl. L 162 vom 19. 6. 1997, S. 1.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 18. Dezember 1998 zur Änderung der Verordnung
(EWG) Nr. 1833/92 zur Festsetzung der Beihilfen für die Lieferung von Getreide mit

Ursprung in der Gemeinschaft an die Azoren und Madeira

(in EUR/Tonne)

Beihilfe für die Lieferung

Erzeugnis
(KN-Code)

Bestimmungsland

Azoren Madeira

Weichweizen (1001 90 99) 34,00 34,00

Gerste (1003 00 90) 59,00 59,00

Mais (1005 90 00) 52,00 52,00

Hartweizen (1001 10 00) 8,00 8,00
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2751/98 DER KOMMISSION

vom 18. Dezember 1998

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 391/92 zur Festsetzung der Beihilfen
für die Lieferung von Getreide mit Ursprung in der Gemeinschaft an die franzö-

sischen überseeischen Departements

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3763/91 des Rates
vom 16. Dezember 1991 mit Sondermaßnahmen für
bestimmte Agrarerzeugnisse zugunsten der französischen
überseeischen Departements (1), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 2598/95 (2), insbesondere auf
Artikel 2 Absatz 6,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Die Verordnung (EWG) Nr. 391/92 der Kommission (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2553/
98 (4), enthält die Beihilfebestimmungen zur Versorgung
der französischen überseeischen Departements. Nach den
Kurs- und Preisänderungen der Getreideerzeugnisse im
europäischen Teil der Gemeinschaft und auf dem Welt-
markt sollte die Beihilfe zur Versorgung der französischen
überseeischen Departements erneut festgesetzt werden,
und zwar zu den Beträgen, die im Anhang angegeben
sind.

Nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 1103/97 des
Rates vom 17. Juni 1997 über bestimmte Vorschriften im
Zusammenhang mit der Einführung des Euro (5) wird ab
1. Januar 1999 in den Rechtsinstrumenten jede Bezug-
nahme auf den Ecu durch die Bezugnahme auf den Euro
zum Kurs von 1 EUR gleich 1 ECU ersetzt. Zur Vermei-
dung von Unklarheiten sollte in dieser Verordnung die
Bezeichnung „Euro“ verwendet werden, wobei zu
vermuten ist, daß diese Bezeichnung erst ab 1. Januar
1999 gilt.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der Anhang der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 391/
92 wird durch den Anhang dieser Verordnung ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 18. Dezember 1998

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 356 vom 24. 12. 1991, S. 1.
(2) ABl. L 267 vom 9. 11. 1995, S. 1.
(3) ABl. L 43 vom 19. 2. 1992, S. 23.
(4) ABl. L 320 vom 28. 11. 1998, S. 14. (5) ABl. L 162 vom 19. 6. 1997, S. 1.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 18. Dezember 1998 zur Änderung der Verordnung
(EWG) Nr. 391/92 zur Festsetzung der Beihilfen für die Lieferung von Getreide mit

Ursprung in der Gemeinschaft an die französischen überseeischen Departements

(in EUR/Tonne)

Beihilfe für die Lieferung

Erzeugnis Bestimmung
(KN-Code)

Guadeloupe Martinique Französisch
Guyana Réunion

Weichweizen

(1001 90 99) 37,00 37,00 37,00 40,00

Gerste

(1003 00 90) 62,00 62,00 62,00 65,00

Mais

(1005 90 00) 55,00 55,00 55,00 58,00

Hartweizen

(1001 10 00) 12,00 12,00 12,00 16,00
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2752/98 DER KOMMISSION

vom 18. Dezember 1998

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1832/92 zur Festsetzung der Beihilfen
für die Lieferung von Getreide mit Ursprung in der Gemeinschaft an die Kanari-

schen Inseln

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1601/92 des Rates
vom 15. Juni 1992 zur Einführung von Sondermaß-
nahmen für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse
zugunsten der Kanarischen Inseln (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 2348/96 (2), insbesondere
auf Artikel 3 Absatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Die Verordnung (EWG) Nr. 1832/92 der Kommission (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2552/
98 (4), enthält die Beihilfebestimmungen zur Versorgung
der Kanarischen Inseln. Nach den Kurs- und Preisände-
rungen der Getreideerzeugnisse im europäischen Teil der
Gemeinschaft und auf dem Weltmarkt sollte die Beihilfe
zur Versorgung der Kanarischen Inseln erneut festgesetzt
werden und zwar zu den Beträgen, die im Anhang ange-
geben sind.

Nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 1103/97 des
Rates vom 17. Juni 1997 über bestimmte Vorschriften im
Zusammenhang mit der Einführung des Euro (5) wird ab

1. Januar 1999 in den Rechtsinstrumenten jede Bezug-
nahme auf den Ecu durch die Bezugnahme auf den Euro
zum Kurs von 1 EUR gleich 1 ECU ersetzt. Zur Vermei-
dung von Unklarheiten sollte in dieser Verordnung die
Bezeichnung „Euro“ verwendet werden, wobei zu
vermuten ist, daß diese Bezeichnung erst ab 1. Januar
1999 gilt.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der Anhang der geänderten Verordnung (EWG) Nr.
1832/92 wird durch den Anhang dieser Verordnung
ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 18. Dezember 1998

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 173 vom 27. 6. 1992, S. 13.
(2) ABl. L 320 vom 11. 12. 1996, S. 1.
(3) ABl. L 185 vom 4. 7. 1992, S. 26.
(4) ABl. L 320 vom 28. 11. 1998, S. 12.
(5) ABl. L 162 vom 19. 6. 1997, S. 1.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 18. Dezember 1998 zur Änderung der Verordnung
(EWG) Nr. 1832/92 zur Festsetzung der Beihilfen für die Lieferung von Getreide mit

Ursprung in der Gemeinschaft an die Kanarischen Inseln

(in EUR/Tonne)

Erzeugnis
(KN-Code) Beihilfe für die Lieferung

Weichweizen (1001 90 99) 34,00

Gerste (1003 00 90) 59,00

Mais (1005 90 00) 52,00

Hartweizen (1001 10 00) 8,00

Hafer (1004 00 00) 60,00
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2753/98 DER KOMMISSION

vom 18. Dezember 1998

zur Festsetzung der geltenden Erstattungen für die im Rahmen gemeinschaftli-
cher und einzelstaatlicher Nahrungsmittelhilfemaßnahmen gelieferten Getreide-

und Reiserzeugnisse

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates
vom 30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisa-
tion für Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 2547/98 der Kommission (2), insbesondere
auf Artikel 13 Absatz 2 Unterabsatz 3,
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates
vom 22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorga-
nisation für Reis (3), geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 2072/98 (4), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3,
in Erwägung nachstehender Gründe:
Gemäß Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2681/74 des
Rates vom 21. Oktober 1974 über die Gemeinschaftsfi-
nanzierung der Ausgaben für die Lieferung von landwirt-
schaftlichen Erzeugnissen im Rahmen der Nahrungsmit-
telhilfe (5) ist vom Europäischen Ausrichtungs- und
Garantiefonds für die Landwirtschaft, Abteilung Garantie,
der Teil der Ausgaben zu tragen, der den gemäß den
betreffenden Gemeinschaftsregeln festgesetzten Ausfuhr-
erstattungen entspricht.
Um die Erstellung und Verwaltung des Haushalts für die
gemeinschaftlichen Nahrungsmittelhilfemaßnahmen zu
erleichtern und um die Mitgliedstaaten über die Höhe der
Gemeinschaftsbeteiligung an der Finanzierung der einzel-
staatlichen Nahrungsmittelhilfemaßnahmen in Kenntnis
zu setzen, sind die für diese Maßnahmen gewährten
Erstattungen festzulegen.
Die in Artikel 13 der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92
und in Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95 für
die Ausfuhrerstattungen vorgesehenen Grundregeln und

Durchführungsbestimmungen gelten für die vorge-
nannten Maßnahmen sinngemäß.

Die besonderen Kriterien für die Berechnung der
Ausfuhrerstattung für Reis sind in Artikel 13 der Verord-
nung (EG) Nr. 3072/95 festgelegt.

Nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 1103/97 des
Rates vom 17. Juni 1997 über bestimmte Vorschriften im
Zusammenhang mit der Einführung des Euro (6) wird ab
1. Januar 1999 in den Rechtsinstrumenten jede Bezug-
nahme auf den Ecu durch die Bezugnahme auf den Euro
zum Kurs von 1 EUR gleich 1 ECU ersetzt. Zur Vermei-
dung von Unklarheiten sollte in dieser Verordnung die
Bezeichnung „Euro“ verwendet werden, wobei zu
vermuten ist, daß diese Bezeichnung erst ab 1. Januar
1999 gilt.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Erstattungen für Getreide und Reiserzeugnisse, die
im Rahmen der gemeinschaftlichen und einzelstaatlichen
Nahrungsmittelhilfemaßnahmen zur Erfüllung von
Verpflichtungen aus internationalen Übereinkünften oder
sonstigen Zusatzprogrammen und von anderen Gemein-
schaftsmaßnahmen zur kostenlosen Belieferung gelten,
sind im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1999 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 18. Dezember 1998

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1. 7. 1992, S. 21.
(2) ABl. L 126 vom 24. 5. 1996, S. 37.
(3) ABl. L 329 vom 30. 12. 1995, S. 18.
(4) ABl. L 265 vom 30. 9. 1998, S. 4.
(5) ABl. L 288 vom 25. 10. 1974, S. 1. (6) ABl. L 162 vom 19. 6. 1997, S. 1.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 18. Dezember 1998 zur Festsetzung der geltenden
Erstattungen für die im Rahmen gemeinschaftlicher und einzelstaatlicher Nahrungsmittel-

hilfemaßnahmen gelieferten Getreide- und Reiserzeugnisse

(EUR/Tonne)

Erzeugniscode Erstattungsbetrag

1001 10 00 9400 0,00

1001 90 99 9000 31,00

1002 00 00 9000 70,00

1003 00 90 9000 56,00

1004 00 00 9400 57,00

1005 90 00 9000 49,00

1006 30 92 9100 142,00

1006 30 92 9900 142,00

1006 30 94 9100 142,00

1006 30 94 9900 142,00

1006 30 96 9100 142,00

1006 30 96 9900 142,00

1006 30 98 9100 142,00

1006 30 98 9900 142,00

1006 30 65 9900 142,00

1006 40 00 9000 —

1007 00 90 9000 49,00

1101 00 15 9100 42,50

1101 00 15 9130 42,50

1102 20 10 9200 77,66

1102 20 10 9400 66,56

1102 30 00 9000 —

1102 90 10 9100 73,35

1103 11 10 9200 21,00

1103 11 90 9200 21,00

1103 13 10 9100 99,85

1103 14 00 9000 —

1104 12 90 9100 86,56

1104 21 50 9100 97,80

NB: Die die Erzeugnisse betreffenden Codes sowie die Verwei-
sungen und Fußnoten sind durch die geänderte Verordnung
(EWG) Nr. 3846/87 der Kommission (ABl. L 366 vom 24.
12. 1987, S. 1) bestimmt.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2754/98 DER KOMMISSION

vom 18. Dezember 1998

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1772/96 mit Durchführungsvorschriften
zu den Sondermaßnahmen für die Versorgung der französischen überseeischen

Departements mit Pflanzkartoffeln

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3763/91 des Rates
vom 16. Dezember 1991 mit Sondermaßnahmen für
bestimmte Agrarerzeugnisse zugunsten der französischen
überseeischen Departements (1), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 2598/95 (2), insbesondere auf
Artikel 2 Absatz 6,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Gemäß Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr. 3763/91
sind mit der Verordnung (EG) Nr. 1772/96 der Kommis-
sion (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1395/98 (4), die Vorausschätzung des Pflanzkartoffelbe-
darfs der französischen überseeischen Departements
erstellt und der Beihilfebetrag für die Erzeugnisse aus der
restlichen Gemeinschaft für das zweite Halbjahr 1998
festgesetzt worden. Es ist die Vorausschätzung des Pflanz-
kartoffelbedarfs für das Kalenderjahr 1999 zu erstellen.
Diese Vorausschätzung muß nach Maßgabe des Bedarfs
erstellt werden.

Zur Anwendung von Artikel 2 Absatz 4 der Verordnung
(EWG) Nr. 3763/91 ist der Beihilfebetrag für die Versor-
gung der französischen überseeischen Departements mit
Pflanzkartoffeln aus der übrigen Gemeinschaft so festzu-
setzen, daß diese Versorgung zu Bedingungen sicherge-
stellt ist, die für den Endverbraucher einer Befreiung von
den bei der Einfuhr der Pflanzkartoffeln aus Drittländern
fälligen Zölle gleichkommen. Bei der Festsetzung dieser
Beihilfen sind insbesondere die durch die Bedarfsdek-
kung auf dem Weltmarkt verursachten Kosten zu berück-
sichtigen.

Nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 1103/97 des
Rates vom 17. Juni 1997 über bestimmte Vorschriften im
Zusammenhang mit der Einführung des Euro (5) wird ab
1. Januar 1999 in den Rechtsinstrumenten jede Bezug-
nahme auf den Ecu durch die Bezugnahme auf den Euro
zum Kurs von 1 EUR gleich 1 ECU ersetzt. Zur Vermei-
dung von Unklarheiten sollte in dieser Verordnung die
Bezeichnung „Euro“ verwendet werden, wobei zu
vermuten ist, daß diese Bezeichnung erst ab 1. Januar
1999 gilt.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Saatgut —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EG) Nr. 1772/96 wird wie folgt geän-
dert:

1. Artikel 1 erhält folgende Fassung:

„Artikel 1

Zur Anwendung von Artikel 2 der Verordnung (EWG)
Nr. 3763/91 wird die Menge der Bedarfsvorausschät-
zung an Pflanzkartoffeln des KN-Codes 0701 10 00,
die aus Drittländern zollfrei bzw. bei Erzeugnissen aus
der übrigen Gemeinschaft mit der Gemeinschaftsbei-
hilfe in die französischen überseeischen Departements
eingeführt werden darf, für das Kalenderjahr 1999 auf
750 Tonnen festgesetzt. Diese Menge wird entspre-
chend dem Anhang aufgeteilt.

Die französischen Behörden können diese Aufteilung
im Rahmen der festgesetzten Gesamtmenge ändern. In
einem solchen Fall unterrichten sie die Kommission
über die Änderung.“

2. Artikel 2 erhält folgende Fassung:

„Artikel 2

Zur Anwendung von Artikel 2 Absatz 4 der Verord-
nung (EWG) Nr. 3763/91 wird im Rahmen der
Bedarfsvorausschätzung eine Beihilfe zur Versorgung
der französischen überseeischen Departements mit
Pflanzkartoffeln aus der übrigen Gemeinschaft festge-
setzt, die sich für Erzeugnisse mit Bestimmung
Guadeloupe auf 4,830 EUR/100 kg und für Erzeug-
nisse mit Bestimmung Réunion auf 5,430 EUR/100 kg
beläuft.“

3. Der Anhang wird durch den Anhang dieser Verord-
nung ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt ab 1. Januar 1999.

(1) ABl. L 356 vom 24. 12. 1991, S. 1.
(2) ABl. L 267 vom 9. 11. 1995, S. 1.
(3) ABl. L 232 vom 13. 9. 1996, S. 13.
(4) ABl. L 187 vom 1. 7. 1998, S. 39.
(5) ABl. L 162 vom 19. 6. 1997, S. 1.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 18. Dezember 1998

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

ANHANG

„ANHANG

(in Tonnen)

Pflanzkartoffeln, KN-Code 0701 10 00

Guadeloupe 50

Réunion 700“
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2755/98 DER KOMMISSION

vom 18. Dezember 1998

mit Durchführungsbestimmungen zur besonderen Regelung der Versorgung der
französischen überseeischen Departements im Sektor Schafe und Ziegen für das

Jahr 1999

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3763/91 des Rates
vom 16. Dezember 1991 mit Sondermaßnahmen für
bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse zugunsten der
französischen überseeischen Departements (1), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 2598/95 (2),
insbesondere auf Artikel 4 Absatz 5,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3813/92 des Rates
vom 28. Dezember 1992 über den Wert der Rechnungs-
einheit und die im Rahmen der gemeinsamen Agrarpo-
litik anzuwendenden Umrechnungskurse (3), zuletzt geän-
dert durch die Verordnung (EG) Nr. 150/95 (4), insbeson-
dere auf Artikel 12,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Nach Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 3763/91 ist
für jeden Anwendungszeitraum eines Jahres die Anzahl
der aus der Gemeinschaft stammenden reinrassigen
Zuchtschafe und -ziegen zu bestimmen, für welche zur
Entwicklung der in den französischen überseeischen
Departements bestehenden Produktionsmöglichkeiten
eine Beihilfe gewährt wird.

Es sollten die genannten Beihilfen für die Versorgung der
französischen überseeischen Departements mit reinras-
sigen Zuchtschafen und -ziegen aus der Gemeinschaft
festgesetzt werden. Dazu müssen insbesondere die Versor-
gungskosten auf dem Weltmarkt, die sich aus der geogra-
phischen Lage der genannten Departements ergebenden
Bedingungen sowie die beim Export in Drittländer übli-
chen Preise der in Frage kommenden Tiere berücksich-
tigt werden.

In den französischen überseeischen Departements kann
sich ein besonderer Bedarf an reinrassigen Zuchtschafen
und -ziegen ergeben. Den französischen Behörden sollte
deshalb ein gewisser Anwendungsspielraum belassen
werden, so daß sie Beihilfebescheinigungen für Tiere
erteilen können, die, über die vorgesehenen Höchst-
mengen hinaus und in Einhaltung der für die vier Depar-
tements insgesamt zulässigen Stückzahl der männlichen
und weiblichen Tiere für die genannten Departements
bestimmt sind. Damit diesem besonderen Bedarf in den
kommenden Jahren voll Rechnung getragen wird, teilen
die französischen Behörden der Kommission die Fälle

mit, in denen im Rahmen der so geschaffenen Möglich-
keit Bescheinigungen erteilt werden.

Die gemeinsamen Durchführungsbestimmungen zu der
Regelung der Versorgung der französischen überseeischen
Departements mit bestimmten landwirtschaftlichen
Erzeugnissen wurden durch die Verordnung (EWG) Nr.
131/92 der Kommission (5), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1736/96 (6), erlassen. Es sind ergän-
zende Bestimmungen erforderlich, welche an die im
Sektor Schafe und Ziegen üblichen Handelspraktiken
angepaßt sind, insbesondere was die Gültigkeitsdauer der
Beihilfebescheinigungen sowie die Höhe der Sicherheit
betrifft, welche die Einhaltung der für die Händler
geltenden Verpflichtungen gewährleistet.

Im Hinblick auf eine gute Verwaltung der Versorgungsre-
gelung sollte der zeitliche Rahmen für die Einreichung
der Anträge abgesteckt und für die Ausstellung der
Bescheinigungen eine Bedenkzeit eingeplant werden.

Damit die Beihilfe besser auf den Bedarf der überseei-
schen Departements abgestimmt wird, sollte sie für die
beihilfefähigen Mengen je Kalenderjahr festgesetzt
werden.

Nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 1103/97 des
Rates vom 17. Juni 1997 über bestimmte Vorschriften im
Zusammenhang mit der Einführung des Euro (7) wird ab
1. Januar 1999 in den Rechtsinstrumenten jede Bezug-
nahme auf den Ecu durch die Bezugnahme auf den Euro
zum Kurs von 1 EUR gleich 1 ECU ersetzt. Zur Vermei-
dung von Unklarheiten sollte in dieser Verordnung die
Bezeichnung „Euro“ verwendet werden, wobei zu
vermuten ist, daß diese Bezeichnung erst ab 1. Januar
1999 gilt.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Schafe und Ziegen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
3763/91 vorgesehene Beihilfe für die Belieferung der
französischen Departements mit aus der Gemeinschaft
stammenden reinrassigen Zuchtschafen und -ziegen
sowie die beihilfefähige Anzahl Tiere werden im Anhang
festgesetzt.

(1) ABl. L 356 vom 24. 12. 1991, S. 1.
(2) ABl. L 267 vom 9. 11. 1995, S. 1. (5) ABl. L 15 vom 22. 1. 1992, S. 13.
(3) ABl. L 387 vom 31. 12. 1992, S. 1. (6) ABl. L 225 vom 6. 9. 1996, S. 3.
(4) ABl. L 22 vom 31. 1. 1995, S. 1. (7) ABl. L 162 vom 19. 6. 1997, S. 1.
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Artikel 2

Es gilt, außer Artikel 3 Absatz 4, die Verordnung (EWG)
Nr. 131/92.

Artikel 3

Frankreich bestimmt die Behörde, welche zuständig ist
für

a) die Erteilung der in Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung
(EWG) Nr. 131/92 vorgesehenen Beihilfebeschei-
nigungen;

b) die Bezahlung der Beihilfe an die betreffenden
Personen.

Artikel 4

(1) Die Bescheinigungsanträge werden bei der zustän-
digen Behörde innerhalb der ersten fünf Arbeitstage eines
jeden Monats gestellt. Ein Bescheinigungsantrag ist nur
gültig, wenn

a) er sich nicht auf mehr Tiere erstreckt, als von Frank-
reich vor Beginn der Antragsfrist als verfügbar
bekanntgegeben;

b) vor Ablauf der Antragsfrist der Beweis erbracht wird,
daß der Beteiligte eine Sicherheit von 40 EUR je Tier
gestellt hat.

(2) Um im Zusammenhang mit der Beihilfegewährung
besonderen Bedarfssituationen gerecht zu werden, kann
jedoch die zuständige Behörde im Rahmen der für die
vier Departements insgesamt zulässigen Höchstzahl an
beihilfefähigen Tieren Beihilfebescheinigungen für mehr
Tiere erteilen, als nach der je Departement vorgesehenen
Stückzahl zulässig. Von dieser Möglichkeit kann für die
männlichen und die weiblichen Tiere getrennt Gebrauch
gemacht werden.

Frankreich teilt der Kommission die Fälle mit, in denen
gemäß Unterabsatz 1 Bescheinigungen erteilt wurden.

(3) Die Bescheinigungen werden spätestens am zehnten
Arbeitstag eines jeden Monats erteilt.

Artikel 5

Die Beihilfebescheinigungen gelten drei Monate.

Artikel 6

Die in Artikel 1 vorgesehene Beihilfe wird für die tatsäch-
lich gelieferten Mengen gewährt.

Artikel 7

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt vom 1. Januar bis 31. Dezember 1999.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 18. Dezember 1998

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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(in Euro je Tier)

KN-Code Warenbezeichnung Anzahl der zu
liefernden Tiere Beihilfe

(in Euro je Tier)

KN-Code Warenbezeichnung Anzahl der zu
liefernden Tiere Beihilfe

ANHANG

TEIL 1

Belieferung von Guayana mit aus der Gemeinschaft stammenden reinrassigen Zuchtschafen
und -ziegen während des Kalenderjahres 1999

0104 10 10 Reinrassige Zuchtschafe (1):

— männlich 8 530

— weiblich 8 205

0104 20 10 Reinrassige Zuchtziegen (1):

— männlich 2 530

— weiblich 14 205

TEIL 2

Belieferung von Martinique mit aus der Gemeinschaft stammenden reinrassigen Zucht-
schafen und -ziegen während des Kalenderjahres 1999

0104 10 10 Reinrassige Zuchtschafe (1):

— männlich 2 530

— weiblich 5 205

0104 20 10 Reinrassige Zuchtziegen (1):

— männlich 3 530

— weiblich 5 205

(1) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt gemäß Richtlinie 89/361/EWG des Rates vom 30. Mai 1989 über
reinrassige Zuchtschafe und -ziegen (ABl. L 153 vom 6. 6. 1989, S. 30).
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(in Euro je Tier)

KN-Code Warenbezeichnung Anzahl der zu
liefernden Tiere Beihilfe

(in Euro je Tier)

KN-Code Warenbezeichnung Anzahl der zu
liefernden Tiere Beihilfe

TEIL 3

Belieferung von Réunion mit aus der Gemeinschaft stammenden reinrassigen Zuchtschafen
und -ziegen während des Kalenderjahres 1999

0104 10 10 Reinrassige Zuchtschafe (1):

— männlich 15 530

— weiblich 48 205

0104 20 10 Reinrassige Zuchtziegen (1):

— männlich 13 530

— weiblich 297 205

TEIL 4

Belieferung von Guadeloupe mit aus der Gemeinschaft stammenden reinrassigen Zucht-
schafen und -ziegen während des Kalenderjahres 1999

0104 20 10 Reinrassige Zuchtziegen (1):

— männlich 2 530

— weiblich 2 205

(1) Die Zulassung zu dieser Unterposition erfolgt gemäß Richtlinie 89/361/EWG des Rates vom 30. Mai 1989 über
reinrassige Zuchtschafe und -ziegen (ABl. L 153 vom 6. 6. 1989, S. 30).
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2756/98 DER KOMMISSION

vom 18. Dezember 1998

zur Eröffnung von Gemeinschaftszollkontingenten für Schafe und Ziegen sowie
Schaf- und Ziegenfleisch der KN-Codes 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 10,
0104 20 90 und 0204 für 1999 sowie zur Abweichung von der Verordnung (EG) Nr.
1439/95 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 2467/98 des Rates hinsicht-

lich der Einfuhr und Ausfuhr von Schaf- und Ziegenfleischerzeugnissen

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3066/95 des Rates
vom 22. Dezember 1995 über Zugeständnisse in Form
von gemeinschaftlichen Zollkontingenten für bestimmte
landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur autonomen und
befristeten Anpassung bestimmter in den Europa-
Abkommen vorgesehener Zugeständnisse für landwirt-
schaftliche Erzeugnisse, um dem im Rahmen der multila-
teralen Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde
geschlossenen Übereinkommen über die Landwirtschaft
Rechnung zu tragen (1), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 2435/98 (2), insbesondere auf Artikel 8,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2467/98 des Rates
vom 3. November 1998 über die gemeinsame Marktorga-
nisation für Schaf- und Ziegenfleisch (3), insbesondere auf
Artikel 17 Absatz 1,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3491/93 des Rates
vom 13. Dezember 1993 zum Erlaß von Durchführungs-
vorschriften zu dem Europa-Abkommen zur Gründung
einer Assoziation zwischen den Europäischen Gemein-
schaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der
Republik Ungarn andererseits (4), insbesondere auf
Artikel 1,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3492/93 des Rates
vom 13. Dezember 1993 zum Erlaß von Durchführungs-
vorschriften zu dem Europa-Abkommen zur Gründung
einer Assoziation zwischen den Europäischen Gemein-
schaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der
Republik Polen andererseits (5), insbesondere auf
Artikel 1,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3296/94 des Rates
vom 19. Dezember 1994 mit Durchführungsbestim-
mungen zum Europa-Abkommen zur Gründung einer
Assoziation zwischen den Europäischen Gemeinschaften
und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Tschechi-
schen Republik andererseits (6), insbesondere auf
Artikel 1,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3297/94 des Rates
vom 19. Dezember 1994 mit Durchführungsbestim-
mungen zum Europa-Abkommen zur Gründung einer

Assoziation zwischen den Europäischen Gemeinschaften
und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Slowa-
kischen Republik andererseits (7), insbesondere auf
Artikel 1,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3382/94 des Rates
vom 19. Dezember 1994 mit Durchführungsvorschriften
zu dem Europa-Abkommen zur Gründung einer Assozia-
tion zwischen den Europäischen Gemeinschaften und
ihren Mitgliedstaaten einerseits und Rumänien anderer-
seits (8), insbesondere auf Artikel 1,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3383/94 des Rates
vom 19. Dezember 1994 mit Durchführungsvorschriften
zu dem Europa-Abkommen zur Gründung einer Assozia-
tion zwischen den Europäischen Gemeinschaften und
ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Bulga-
rien andererseits (9), insbesondere auf Artikel 1,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1926/96 des Rates
vom 7. Oktober 1996 über Zugeständnisse in Form von
gemeinschaftlichen Zollkontingenten für bestimmte
landwirtschaftliche Erzeugnisse und über die autonome,
befristete Anpassung bestimmter Zugeständnisse für land-
wirtschaftliche Erzeugnisse gemäß den Abkommen über
Freihandel und Handelsfragen mit Estland, Lettland und
Litauen im Anschluß an das in den multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde geschlossene
Übereinkommen über die Landwirtschaft (10), insbeson-
dere auf Artikel 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Gemäß dem im Rahmen der multilateralen Handelsver-
handlungen der Uruguay-Runde geschlossenen Überein-
kommen über die Landwirtschaft (11) hat sich die
Gemeinschaft verpflichtet, ein nicht landesspezifisches
Zollkontingent zu eröffnen. Die Europa-Abkommen
zwischen der Gemeinschaft und den Ländern Mitteleu-
ropas gewährleisten einen zusätzlichen präferentiellen
Zugang zum Gemeinschaftsmarkt.

Darüber hinaus hat die Gemeinschaft mit der Verord-
nung (EG) Nr. 1926/96 ein Zollkontingent für die
Einfuhr von Schaf- und Ziegenfleisch aus Estland, Lett-
land und Litauen festgesetzt.

(1) ABl. L 328 vom 30. 12. 1995, S. 31.
(2) ABl. L 303 vom 13. 11. 1998, S. 1. (7) ABl. L 341 vom 30. 12. 1994, S. 17.
(3) ABl. L 312 vom 20. 11. 1998, S. 1. (8) ABl. L 368 vom 31. 12. 1994, S. 1.
(4) ABl. L 319 vom 21. 12. 1993, S. 1. (9) ABl. L 368 vom 31. 12. 1994, S. 5.
(5) ABl. L 319 vom 21. 12. 1993, S. 4. (10) ABl. L 254 vom 8. 10. 1996, S. 1.
(6) ABl. L 341 vom 30. 12. 1994, S. 14. (11) ABl. L 336 vom 23. 12. 1994, S. 22.
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Diese Zollkontingente müssen von der Kommission für
1999 eröffnet und gemäß den Vorschriften der Verord-
nung (EG) Nr. 1439/95 der Kommission (1), zuletzt geän-
dert durch die Verordnung (EG) Nr. 1764/98 (2), verwaltet
werden.

Es muß ein Schlachtkörpergewichtäquivalent festgesetzt
werden, um das ordnungsgemäße Funktionieren der Zoll-
kontingente zu gewährleisten. Außerdem umfassen einige
Kontingente die Möglichkeit, entweder lebende Tiere
oder Fleisch einzuführen. Daher ist ein Umrechnungs-
faktor erforderlich.

In der Verordnung (EG) Nr. 3066/95 sind insbesondere
eine autonome und befristete Zollermäßigung und Erhö-
hung bestimmter Einfuhrmengen aus den assoziierten
Ländern Osteuropas vorgesehen. Sie betrifft auch die
Einfuhr von reinrassigen Zuchtziegen des KN-Codes
0104 20 10 im Rahmen der Zollkontingente für Ungarn,
Polen, die Slowakei, die Tschechische Republik und
Bulgarien. Somit muß 1999 von bestimmten Durchfüh-
rungsvorschriften der Verordnung (EG) Nr. 1439/95 abge-
wichen werden.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Schafe und Ziegen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Mit dieser Verordnung werden gemeinschaftliche Zoll-
kontingente für den Schaf- und Ziegenfleischsektor
eröffnet und Abweichungen von der Verordnung (EG) Nr.
1439/95 für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31.
Dezember 1999 vorgesehen.

Artikel 2

Die Zollsätze bei der Einfuhr von Schafen und Ziegen
sowie Schaf- und Ziegenfleisch der KN-Codes
0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 und 0204 mit
Ursprung in den in den Anhängen angegebenen Ländern
sowie von lebenden reinrassigen Zuchtziegen des KN-
Codes 0104 20 10 mit Ursprung in Ungarn, Polen, der
Slowakei, der Tschechischen Republik und Bulgarien in
die Gemeinschaft werden während der Zeiträume, nach
den Vorschriften und im Rahmen der Zollkontingente,
die in dieser Verordnung festgelegt sind, aus- oder herab-
gesetzt.

Artikel 3

(1) Die Mengen Fleisch, ausgedrückt in Schlachtkörper-
äquivalent, die unter den KN-Code 0204 fallen und für
die der bei der Einfuhr mit Ursprung in besonderen
Lieferländern geltende Zollsatz in der Zeit vom 1. Januar
bis zum 31. Dezember 1999 ausgesetzt wird, sind in
Anhang I aufgeführt.

(2) Die Mengen lebender Tiere und die Mengen Fleisch,
ausgedrückt in Schlachtkörperäquivalent, die unter die
KN-Codes 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 und 0204
sowie (mit Ursprung in Ungarn, Polen, der Slowakei, der
Tschechischen Republik und Bulgarien) unter den KN-
Code 0104 20 10 fallen und für die der bei der Einfuhr
mit Ursprung in bestimmten Lieferländern geltende Zoll-
satz in der Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember
1999 auf Null gesenkt wird, sind in Anhang II aufgeführt.

(3) Die Mengen lebender Tiere, ausgedrückt in Lebend-
gewicht, die unter die KN-Codes 0104 10 30, 0104 10 80
und 0104 20 90 fallen und für die der bei der Einfuhr mit
Ursprung in besonderen Lieferländern geltende Zollsatz
in der Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 1999 auf
10 % des Zollwerts beschränkt wird, sind in Anhang III
aufgeführt.

(4) Die Mengen lebender Tiere, ausgedrückt in Lebend-
gewicht, die unter die KN-Codes 0104 10 30, 0104 10 80
und 0104 20 90 fallen und für die der bei der Einfuhr
geltende Zollsatz in der Zeit vom 1. Januar bis zum 31.
Dezember 1999 auf 10 % des Zollwerts beschränkt wird,
sind in Anhang IV Abschnitt A aufgeführt.

(5) Die Mengen Fleisch, ausgedrückt in Schlachtkörper-
äquivalent, die unter den KN-Code 0204 fallen und für
die der bei der Einfuhr geltende Zollsatz in der Zeit vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 1999 ausgesetzt wird,
sind in Anhang IV Abschnitt B aufgeführt.

Artikel 4

(1) Die in Artikel 3 Absätze 1, 2 und 3 genannten
Zollkontingente werden nach den Vorschriften von Titel
II Abschnitt A der Verordnung (EG) Nr. 1439/95
verwaltet.

(2) Die in Artikel 3 Absätze 4 und 5 genannten Zoll-
kontingente werden nach den Vorschriften von Titel II
Abschnitt B der obengenannten Verordnung verwaltet.

Artikel 5

(1) Der in Artikel 3 verwendete Begriff „Schlachtkörper-
äquivalent“ entspricht dem Gewicht von nicht ent-
beintem Fleisch in dieser Angebotsform wie auch von
entbeintem Fleisch, das anhand eines Koeffizienten in
nicht entbeintes Fleisch umgerechnet wird. Zu diesem
Zweck entsprechen 55 kg entbeintes Hammel- oder
Ziegenfleisch mit Ausnahme von Zickleinfleisch 100 kg
nicht entbeintem Hammel- oder Ziegenfleisch mit
Ausnahme von Zickleinfleisch und entsprechen 60 kg
entbeintes Lamm- oder Zickleinfleisch 100 kg nicht
entbeintem Lamm- oder Zickleinfleisch.

(2) Enthalten die Assoziationsabkommen zwischen der
Gemeinschaft und bestimmten Lieferländern die
Möglichkeit, die Einfuhren in Form von lebenden Tieren
oder von Fleisch durchzuführen, so entsprechen 100 kg
Lebendgewicht 47 kg Fleisch.

(1) ABl. L 143 vom 27. 6. 1995, S. 7.
(2) ABl. L 223 vom 11. 8. 1998, S. 4.
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Artikel 6

Von der Verordnung (EG) Nr. 1439/95 wird wie folgt
abgewichen:

1. Titel II Abschnitt A gilt sinngemäß für die Einfuhr
von Erzeugnissen des KN-Codes 0104 20 10 aus
Ungarn, Polen, der Slowakei, der Tschechischen Repu-
blik und Bulgarien.

2. In Artikel 14 Absatz 1 wird nach „0104 20 90“
folgender Wortlaut eingefügt:

„sowie des KN-Codes 0104 20 10 (mit Ursprung in
Ungarn, Polen, der Slowakei, der Tschechischen Repu-
blik und Bulgarien)“.

3. Artikel 14 Absatz 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Die Einfuhrlizenz, die für die Mengen erteilt
wurde, die in Anhang II der Verordnung (EG) Nr.
1440/95 und in den späteren jährlichen Verordnungen
über die Zollkontingente genannt sind, enthält in Feld
24 mindestens eine der folgenden Angaben:

— Derecho limitado a 0 [aplicación del Anexo II del
Reglamento (CE) no 1440/95 y de posteriores
Reglamentos por los que se establecen contin-
gentes arancelarios anuales]

— Told nedsat til 0 (jf. bilag II til forordning (EF)
nr. 1440/95 og efterfølgende forordninger om
årlige toldkontingenter)

— Beschränkung des Zollsatzes auf Null (Anwendung
von Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1440/95
und der späteren jährlichen Verordnungen über die
Zollkontingente)

— ∆ασµ�r περιοριζ�µενοr στο µηδ�ν [εφαρµογ� του
παραρτ�µατοr ΙΙ του κανονισµο� (ΕΚ) αριθ. 1440/95
και των µεταγεν�στερων κανονισµ�ν σχετικ� µε την
ετ�σια δασµολογικ� ποσ�στωση]

— Duty limited to zero (application of Annex II of
Regulation (EC) No 1440/95 and subsequent
annual tariff quota regulations)

— Droit de douane nul [application de l’annexe II du
règlement (CE) no 1440/95 et des règlements ulté-
rieurs sur les contingents tarifaires]

— Dazio limitato a zero [applicazione dell’allegato II
del regolamento (CE) n. 1440/95 e dei successivi
regolamenti relativi ai contingenti tariffari annuali]

— Invoerrecht beperkt tot nul (toepassing van bijlage
II bij Verordening (EG) nr. 1440/95 en van de
latere verordeningen tot vaststelling van de jaar-
lijkse tariefcontingenten)

— Direito limitado a zero [aplicação do anexo II do
Regulamento (CE) në 1440/95 e regulamentos
subsequentes relativos aos contingentes pautais
anuais]

— Tulli rajoitettu 0 prosenttiin [asetuksen (EY)
N:o 1440/95 liitteen II ja sen jälkeen annettujen
vuotuisia tariffikiintiöitä koskevien asetusten sovel-
taminen]

— Tull begränsad till noll procent (tillämpning av
bilaga II i förordning (EG) nr 1440/95 i senare
förordningar om årliga tullkvoter)“.

Artikel 7

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemein-
schaften in Kraft.

Sie gilt vom 1. Januar bis 31. Dezember 1999.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 18. Dezember 1998

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANHANG I

MENGEN GEMÄSS ARTIKEL 3 ABSATZ 1 (1999)

Laufende Nummer 09.4033

Schaf- und Ziegenfleisch (in Tonnen Schlachtkörperäquivalent) zum Zollsatz Null

(in Tonnen)

Argentinien 23 000
Australien 18 650
Chile 3 000
Neuseeland 226 700
Uruguay 5 800
Island 1 350
Bosnien-Herzegowina 850
Kroatien 450
Slowenien 50
Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien 1 750

ANHANG II

MENGEN GEMÄSS ARTIKEL 3 ABSATZ 2 (1999)

(in Tonnen Schlachtkörperäquivalent)

Zollsatz Null

(in Tonnen)

Lebende Tiere Fleisch Lebende Tiere
und/oder Fleisch

Polen — — 9 200 (2)

Rumänien (1) 2 245 (2) 352,5 (3) —

Ungarn — — 13 967,5 (2)

Bulgarien — — 5 469 (2)

Tschechische Republik — — 2 075 (2)

Slowakei — — 4 150 (2)

(1) Begrenzte Mengen dürfen in Tiere bzw. Fleisch umgerechnet werden.
(2) Laufende Nummer 09.4575.
(3) Laufende Nummer 09.4576.
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ANHANG III

MENGEN GEMÄSS ARTIKEL 3 ABSATZ 3 (1999)

Laufende Nummer 09.4035

Lebende Schafe und Ziegen (in Tonnen Lebendgewicht) zum Zollsatz 10 %

Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien 215 Tonnen.

ANHANG IV

A. MENGEN GEMÄSS ARTIKEL 3 ABSATZ 4 (1999)

Laufende Nummer 09.4036

Lebende Schafe und Ziegen (in Tonnen Lebendgewicht) zum Zollsatz 10 %

Andere 105 Tonnen.

B. MENGEN GEMÄSS ARTIKEL 3 ABSATZ 5 (1999)

Laufende Nummer 09.4037

Schaf- und Ziegenfleisch (in Tonnen Schlachtkörperäquivalent) zum Zollsatz Null

Andere 637,5 Tonnen.

(davon Grönland 100 Tonnen, Färöer 20 Tonnen, Estland, Lettland und Litauen 117,5 Tonnen und Türkei
200 Tonnen).
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2757/98 DER KOMMISSION

vom 18. Dezember 1998

mit Durchführungsbestimmungen zur besonderen Regelung der Versorgung der
Azoren und Madeiras im Sektor Schafe und Ziegen für das Jahr 1999

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1600/92 des Rates
vom 15. Juni 1992 mit Sondermaßnahmen für bestimmte
landwirtschaftliche Erzeugnisse zugunsten der Azoren
und Madeiras (1), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 562/98 der Kommission (2), insbesondere auf
Artikel 10,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3813/92 des Rates
vom 28. Dezember 1992 über die Rechnungseinheit und
die im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik anzuwen-
denden Umrechnungskurse (3), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 150/95 (4), insbesondere auf Artikel
12,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Nach Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1600/92 ist
im Schaf- und Ziegenfleischsektor jährlich die Zahl der
reinrassigen Zuchtschafe und -ziegen festzulegen, die
ihren Ursprung in der Gemeinschaft haben und für die
zur Ausschöpfung der Erzeugungsmöglichkeiten der
Azoren und Madeiras Beihilfen gewährt werden.

Es sollten jetzt die für die Belieferung der Azoren und
Madeiras mit reinrassigen Zuchtschafen und -ziegen mit
Ursprung in der Gemeinschaft zu gewährenden Beihilfen
festgesetzt werden. Diese Beihilfen sind unter besonderer
Berücksichtigung der Kosten, die bei einer Versorgung
auf den Gemeinschaftsmarkt entstünden, und der Bedin-
gungen festzusetzen, die aus der geographischen Lage der
Azoren und Madeiras erwachsen.

Die gemeinsamen Durchführungsbestimmungen zur
Versorgung der Azoren und Madeiras mit bestimmten
landwirtschaftlichen Erzeugnissen wurden mit der
Verordnung (EWG) Nr. 1696/92 der Kommission (5),
geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 2596/93 (6),
festgelegt. Es empfiehlt sich, zusätzliche, dem Handel im
Schaf- und Ziegenfleischsektor angepaßte Bestimmungen
zu erlassen, insbesondere hinsichtlich der Gültigkeits-
dauer der Beihilfebescheinigungen und der zur Einhal-
tung der Gewährleistungspflichten der Händler zu stel-
lenden Sicherheiten.

Damit die Versorgungsregelung reibungslos angewandt
wird, sollte die Beantragung der Bescheinigungen zeitlich
gestaffelt werden. Außerdem sollte bis zur Erteilung
dieser Bescheinigungen eine Bedenkzeit ausbedungen
werden.

Damit die Beihilfe besser auf den Bedarf der Azoren und
Madeiras abgestimmt wird, sollte sie für die beihilfefä-
higen Mengen je Kalenderjahr festgesetzt werden.

Nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 1103/97 des
Rates vom 17. Juni 1997 über bestimmte Vorschriften im
Zusammenhang mit der Einführung des Euro (7) wird ab
1. Januar 1999 in den Rechtsinstrumenten jede Bezug-
nahme auf den Ecu durch die Bezugnahme auf den Euro
zum Kurs von 1 EUR gleich 1 ECU ersetzt. Zur Vermei-
dung von Unklarheiten sollte in dieser Verordnung die
Bezeichnung „Euro“ verwendet werden, wobei zu
vermuten ist, daß diese Bezeichnung erst ab 1. Januar
1999 gilt.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Schafe und Ziegen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c) der Verordnung
(EWG) Nr. 1600/92 vorgesehene Beihilfe für die Beliefe-
rung der Azoren und Madeiras mit reinrassigen Zucht-
schafen und -ziegen mit Ursprung in der Gemeinschaft
sowie die Zahl der beihilfefähigen Tiere werden im
Anhang dieser Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Die Verordnung (EWG) Nr. 1696/92 gilt mit Ausnahme
von Artikel 4 Absatz 5.

Artikel 3

Portugal bestimmt die Behörde, die zuständig ist für die

a) Erteilung der Beihilfebescheinigung gemäß Artikel 4
Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1696/92,

b) Gewährung der Beihilfe an die beteiligten Händler.

(1) ABl. L 173 vom 27. 6. 1992, S. 1.
(2) ABl. L 76 vom 13. 3. 1998, S. 6.
(3) ABl. L 387 vom 31. 12. 1992, S. 1.
(4) ABl. L 22 vom 31. 1. 1995, S. 1.
(5) ABl. L 179 vom 1. 7. 1992, S. 6.
(6) ABl. L 238 vom 23. 9. 1993, S. 24. (7) ABl. L 162 vom 19. 6. 1997, S. 1.
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Artikel 4

(1) Die Bescheinigungen werden bei der zuständigen
Behörde in den ersten fünf Arbeitstagen des jeweiligen
Monats beantragt. Ein Lizenzantrag gilt nur,

a) wenn er sich nicht auf mehr Tiere bezieht, als nach
der von Portugal vor Beginn der Antragsfrist bekannt-
gegebenen Höchstzahl verfügbar sind;

b) wenn vor Ablauf der Antragsfrist nachgewiesen wird,
daß der Beteiligte eine Sicherheit von 40 EUR je Tier
gestellt hat.

(2) Die Beihilfebescheinigungen werden spätestens am
zehnten Arbeitstag des jeweiligen Monats erteilt.

Artikel 5

Die Beihilfebescheinigungen gelten drei Monate.

Artikel 6

Die in Artikel 1 vorgesehene Beihilfe wird für die tatsäch-
lich gelieferten Mengen gewährt.

Artikel 7

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt vom 1. Januar bis 31. Dezember 1999.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 18. Dezember 1998

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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KN-Code Warenbezeichnung Zahl der gelieferten
Tiere

Beihilfe
in Euro je Stück

KN-Code Warenbezeichnung Zahl der gelieferten
Tiere

Beihilfe
in Euro je Stück

ANHANG

TEIL 1

Jährliche Lieferung von reinrassigen Zuchtschafen und -ziegen mit Ursprung in der
Gemeinschaft nach den Azoren im Kalenderjahr 1999

0104 10 10 Reinrassige Zuchtschafe (1)

— männlich 100 380

— weiblich 2 500 110

0104 20 10 Reinrassige Zuchtziegen

— männlich

— weiblich

(1) Die Einteilung in diesen KN-Code richtet sich nach der Richtlinie 89/361/EWG des Rates vom 30. Mai 1989 über
reinrassige Zuchtschafe und -ziegen (ABl. L 153 vom 6. 6. 1989, S. 30).

TEIL 2

Jährliche Lieferung von reinrassigen Zuchtschafen und -ziegen mit Ursprung in der
Gemeinschaft nach Madeira im Kalenderjahr 1999

0104 10 10 Reinrassige Zuchtschafe (1)

— männlich 15 380

— weiblich 150 110

0104 20 10 Reinrassige Zuchtziegen

— männlich 5 380

— weiblich 50 110

(1) Die Einteilung in diesen KN-Code richtet sich nach der Richtlinie 89/361/EWG des Rates vom 30. Mai 1989 über
reinrassige Zuchtschafe und -ziegen (ABl. L 153 vom 6. 6. 1989, S. 30).
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2758/98 DER KOMMISSION

vom 18. Dezember 1998

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1667/98 und zur Erhöhung der Daueraus-
schreibung zur Ausfuhr von im Besitz der schwedischen Interventionsstelle

befindlicher Gerste auf 333 224 Tonnen

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates
vom 30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorgani-
sation für Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 923/96 der Kommission (2), insbesondere
auf Artikel 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Die Verordnung (EWG) Nr. 2131/93 der Kommission (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2193/
96 (4), legt die Verfahren und Bedingungen für die Abgabe
des Getreides fest, das sich im Besitz der Interventions-
stellen befindet.

Mit der Verordnung (EG) Nr. 1667/98 der Kommis-
sion (5), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
2590/98 (6), wurde eine Dauerausschreibung zur Ausfuhr
von 189 714 Tonnen Gerste im Besitz der schwedischen
Interventionsstelle eröffnet. Schweden hat die Kommis-
sion von der Absicht seiner Interventionsstelle unter-
richtet, die zur Ausfuhr ausgeschriebene Menge um
143 510 Tonnen zu erhöhen. Die gesamte im Besitz der
schwedischen Interventionsstelle befindliche und auf
Dauer zur Ausfuhr ausgeschriebene Menge Gerste ist auf
333 224 Tonnen zu erhöhen.

In Anbetracht der Erhöhung der ausgeschriebenen Menge
erscheint es erforderlich, an der Liste der Lagerorte,
Gebiete und eingelagerten Mengen Änderungen vorzu-

nehmen. Deshalb ist insbesondere der Anhang I der
Verordnung (EG) Nr. 1667/98 zu ändern.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EG) Nr. 1667/98 wird wie folgt geän-
dert:

1. Artikel 2 erhält folgende Fassung:

„Artikel 2

(1) Die Ausschreibung betrifft eine Höchstmenge
von 333 224 Tonnen Gerste, die nach allen Dritt-
ländern außer den Vereinigten Staaten von Amerika,
Kanada und Mexiko ausgeführt werden kann.

(2) Die Gebiete, in denen die 333 224 Tonnen Gerste
lagern, sind in Anhang I angegeben.“

2. Anhang I wird durch den Anhang der vorliegenden
Verordnung ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 18. Dezember 1998

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1. 7. 1992, S. 21.
(2) ABl. L 126 vom 24. 5. 1996, S. 37.
(3) ABl. L 191 vom 31. 7. 1993, S. 76.
(4) ABl. L 293 vom 16. 11. 1996, S. 1.
(5) ABl. L 211 vom 29. 7. 1998, S. 17.
(6) ABl. L 324 vom 2. 12. 1998, S. 23.
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ANHANG

„ANHANG I

(in Tonnen)

Lagerort Menge

Stallarholmen 2 062

Motala 2 807

Rök 4 994

Gamleby 2 835

Ättersta 7 584

Broddbo 1 5 997

Velanda 7 645

Hova 12 981

Brännarp 2 624

Helsingborg 37 526

Djurön 39 504

Söråker 13 053

Gävle 10 847

Kalmar 15 738

Halmstad (Engströms) 4 659

Ormesta 5 077

Ervalla 934

Hästholmen 5 089

Vimmerby 3 997

Gistad 3 761

Broddbo 2 6 076

Falun 878

Fammarp 19 046

Funbo-Lövsta 6 579

Gullspång 2 391

Gårdsjö 2 565

Karlshamn 42 356

Laholm 2 737

Mariestad 1 956

Moraby 1 637

Norrtälje 10 014

Otterbäcken 7 210

Signestorp 2 672

Skivarp 9 415

Stavreviken 1 479

Värnamo 5 742

Tjustorp 9 879

Österbybruk 10 878“
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2759/98 DER KOMMISSION

vom 18. Dezember 1998

über den Verkauf von Rindfleisch aus Beständen bestimmter Interventionsstellen
zu pauschal im voraus festgesetzten Preisen im Hinblick auf seine Verarbeitung
in der Gemeinschaft sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2144/98

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 805/68 des Rates
vom 27. Juni 1968 über die gemeinsame Marktorgani-
sation für Rindfleisch (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1633/98 (2), insbesondere auf Artikel
7 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Die Anwendung der Interventionsmaßnahmen hat in
mehreren Mitgliedstaaten Lagerbestände im Rindfleisch-
sektor entstehen lassen. Damit diese Bestände nicht über-
mäßig lange gelagert werden, sollte ein Teil davon zur
Verarbeitung in der Gemeinschaft verkauft werden.

Es empfiehlt sich, diesen Verkauf nach den Kommissi-
onsverordnungen (EWG) Nr. 2173/79 (3), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 2417/95 (4), (EWG) Nr.
3002/92 (5), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 770/96 (6), und (EWG) Nr. 2182/77 (7), zuletzt geän-
dert durch die Verordnung (EG) Nr. 2417/95, durchzu-
führen, wobei allerdings vor allem wegen des besonderen
Verwendungszwecks der betreffenden Erzeugnisse gewisse
Ausnahmen erforderlich sind.

Zur Gewährleistung eines regelmäßigen und dauerhaften
Verkaufs sind insbesondere die Bestimmungen des Titels
I der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79 anzuwenden.

Zur Gewährleistung einer wirtschaftlichen Bestandsver-
waltung muß vorgesehen werden, daß die Interventions-
stelle vorrangig das Fleisch verkauft, das am längsten
eingelagert ist.

Angesichts der verwaltungstechnischen Schwierigkeiten,
die die Anwendung der Vorschrift in einigen Mitglied-
staaten bereitet, sollte eine Ausnahme von Artikel 2
Absatz 2 zweiter Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr.
2173/79 vorgesehen werden.

Um zu gewährleisten, daß das Interventionsrindfleisch
effektiv seinem besonderen Bestimmungszweck zugeführt
wird, sind zusätzlich zu den Maßnahmen gemäß der
Verordnung (EWG) Nr. 3002/92 Kontrollmaßnahmen in
Form von Überprüfungen der Mengen und Qualitäten
vorzusehen.

Die Verordnung (EG) Nr. 2144/98 der Kommission (8),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2511/
98 (9), sollte aufgehoben werden.

Nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 1103/97 des
Rates vom 17. Juni 1997 über bestimmte Vorschriften im
Zusammenhang mit der Einführung des Euro (10) wird ab
1. Januar 1999 in den Rechtsinstrumenten jede Bezug-
nahme auf den Ecu durch die Bezugnahme auf den Euro
zum Kurs von 1 EUR gleich 1 ECU ersetzt.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Rindfleisch —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Folgende Erzeugnisse aus Interventionsbeständen,
die gemäß Artikel 6 der Verordnung (EWG) Nr. 805/68
angekauft wurden, werden im Hinblick auf ihre Verarbei-
tung in der Gemeinschaft verkauft:

— rund 34 Tonnen Vorderviertel mit Knochen aus
Beständen der niederländischen Interventionsstelle,

— rund 400 Tonnen Vorderviertel mit Knochen aus
Beständen der portugiesischen Interventionsstelle,

— rund 1 000 Tonnen Vorderviertel mit Knochen aus
Beständen der österreichischen Interventionsstelle,

— rund 500 Tonnen Vorderviertel mit Knochen aus
Beständen der dänischen Interventionsstelle,

— rund 1 000 Tonnen Vorderviertel mit Knochen aus
Beständen der französischen Interventionsstelle,

— rund 500 Tonnen Vorderviertel mit Knochen aus
Beständen der italienischen Interventionsstelle,

— rund 1 000 Tonnen Vorderviertel mit Knochen aus
Beständen der spanischen Interventionsstelle,

(1) ABl. L 148 vom 28. 6. 1968, S. 24.
(2) ABl. L 210 vom 28. 7. 1997, S. 17.
(3) ABl. L 251 vom 5. 10. 1979, S. 12.
(4) ABl. L 248 vom 14. 10. 1995, S. 39.
(5) ABl. L 301 vom 17. 10. 1992, S. 17. (8) ABl. L 270 vom 7. 10. 1998, S. 31.
(6) ABl. L 104 vom 27. 4. 1996, S. 13. (9) ABl. L 313 vom 21. 11. 1998, S. 12.
(7) ABl. L 251 vom 1. 10. 1977, S. 60. (10) ABl. L 162 vom 19. 6. 1997, S. 1.
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— rund 380 Tonnen Vorderviertel mit Knochen aus
Beständen der irischen Interventionsstelle,

— rund 5 000 Tonnen Rindfleisch ohne Knochen aus
Beständen der irischen Interventionsstelle,

— rund 30 Tonnen Rindfleisch ohne Knochen aus
Beständen der spanischen Interventionsstelle,

— rund 1 790 Tonnen Rindfleisch ohne Knochen aus
Beständen der französischen Interventionsstelle,

— rund 8 000 Tonnen Rindfleisch ohne Knochen aus
Beständen des Vereinigten Königreichs.

Genaue Angaben zu den Erzeugnissen und ihren Preisen
sind in Anhang I enthalten.

(2) Vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Verordnung
werden die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse gemäß
den Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79,
insbesondere ihren Titeln I und III, sowie der Verord-
nungen (EWG) Nr. 2182/77 und (EWG) Nr. 3002/92
verkauft.

(3) Auskünfte über die verfügbaren Mengen und die
Lagerorte sind bei den in Anhang II der vorliegenden
Verordnung genannten Anschriften erhältlich.

(4) Von jedem der in Anhang I aufgeführten Erzeug-
nisse verkaufen die betreffenden Interventionsstellen
zuerst das am längsten eingelagerte Fleisch.

(5) Abweichend von Artikel 2 Absatz 2 zweiter Unterab-
satz der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79 ist das Lagerhaus
bzw. sind die Lagerhäuser, in dem/denen das beantragte
Fleisch gelagert wird, im Kaufantrag nicht anzugeben.

Artikel 2

(1) Die Kaufanträge sind nur gültig, wenn sie von einer
natürlichen oder juristischen Person gestellt werden, die
während der zwölf Monate vor dem Inkrafttreten dieser
Verordnung rindfleischhaltige Verarbeitungserzeugnisse
hergestellt hat und in einem nationalen Mehrwertsteuer-
verzeichnis eingetragen ist. Außerdem dürfen Anträge nur
von bzw. im Namen von Verarbeitungsbetrieben gestellt

werden, die gemäß Artikel 8 der Richtlinie 77/99/EWG
des Rates (1) zugelassen sind.

(2) Abweichend von Artikel 3 Absätze 1 und 2 der
Verordnung (EWG) Nr. 2182/77 enthalten die Anträge:

— die Spezifikation des Erzeugnisses gemäß Artikel 3
Absatz 2 oder gemäß Artikel 3 Absatz 3,

— eine schriftliche Bestätigung des Käufers, daß er das
Fleisch innerhalb der in Artikel 5 Absatz 1 der
Verordnung (EWG) Nr. 2182/77 genannten Frist zu
dem im Antrag spezifizierten Erzeugnis verarbeiten
wird,

— die genaue Angabe des oder der Betriebe, in denen
das erworbene Fleisch verarbeitet wird.

(3) Der Käufer gemäß Absatz 1 kann einen Bevollmäch-
tigten schriftlich beauftragen, die gekaufte Ware zu über-
nehmen. In diesem Fall muß der Bevollmächtigte mit
dem Kaufantrag des von ihm vertretenen Käufers die
genannte schriftliche Vollmacht vorlegen.

(4) Abweichend von Artikel 18 Absatz 1 der Verordnung
(EWG) Nr. 2173/79 liegt die Frist für die Übernahme bei
zwei Monaten.

(5) Die in den vorstehenden Absätzen genannten Käufer
und Bevollmächtigten führen eine Buchhaltung, aus der
die Bestimmung und die Verwendung der Erzeugnisse
hervorgehen, insbesondere um die Übereinstimmung der
Mengen der erworbenen Erzeugnisse mit den Mengen der
verarbeiteten Erzeugnisse überprüfen zu können.

Artikel 3

(1) Das gemäß dieser Verordnung erworbene Fleisch
muß zu Erzeugnissen verarbeitet werden, die den Defini-
tionen von A- bzw. B-Erzeugnissen gemäß den Absätzen
2 und 3 entsprechen.

(2) A-Erzeugnisse sind Verarbeitungserzeugnisse der
KN-Codes 1602 10 00, 1602 50 31, 1602 50 39 oder
1602 50 80, die kein anderes Fleisch als Rindfleisch mit
einem Verhältnis Kollagen/Eiweiß von höchstens
0,45 % (2) und mindestens 20 % (3) mageres Rindfleisch
(ohne Schlachtnebenerzeugnisse (4) und Fett) enthalten,
wobei Fleisch und Gelee mindestens 85 % des Gesamt-
nettogewichts ausmachen müssen.

Das Erzeugnis ist einer Hitzebehandlung zu unterziehen,
die ausreicht, um das Eiweiß im Fleisch bis ins Innere zu
koagulieren, so daß dieses, wenn es an der dicksten Stelle
durchschnitten wird, an der Schnittstelle keine Spuren
einer rötlichen Flüssigkeit aufweist.

(1) ABl. L 26 vom 31. 1. 1977, S. 85.
(2) Bestimmung des Kollagengehalts: Als Kollagengehalt gilt der

mit dem Faktor 8 multiplizierte Gehalt an Hydroxyprolin. Der
Gehalt an Hydroxyprolin ist nach dem ISO-Verfahren 3496
1994 zu bestimmen.

(3) Der Gehalt an magerem Rindfleisch ohne Fett wird mit dem
Analyseverfahren gemäß dem Anhang der Verordnung (EWG)
Nr. 2429/86 der Kommission (ABl. L 210 vom 1. 8. 1986,
S. 39) bestimmt.

(4) Zu den Schlachtnebenerzeugnissen gehören: der Kopf und
teile davon (einschließlich Ohren), Füße Schwänze, herz,
Euter, Leber, Nieren Bries (Thymusdrüse), Bauchspeicheldrüse,
Hirn, Lunge, Schlund, Magenschleimhaut, Milz, Zunge, Haut-
fett, Rückenmark, eßbare Häute, Geschlechtsorgane (Uterus,
Ovarien und Hoden), Schilddrüse und Hypophyse.
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(3) B-Erzeugnisse sind andere Verarbeitungserzeugnisse
aus Rindfleisch als

— die in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a) der Verordnung
(EWG) Nr. 805/68 genannten Erzeugnisse,

— die in Absatz 2 genannten Erzeugnisse.

Verarbeitungserzeugnisse des KN-Codes 0210 20 90, die
so getrocknet oder geräuchert wurden, daß Farbe und
Konsistenz des frischen Fleisches vollkommen
verschwunden sind und die ein Verhältnis Wasser/Eiweiß
von höchstens 3,2 aufweisen, gelten jedoch als B-Erzeug-
nisse.

Artikel 4

(1) Die Mitgliedstaaten sehen ein System von Waren-
kontrollen und Dokumentenprüfungen vor, um zu
gewährleisten, daß das gesamte Fleisch gemäß den Arti-
keln 2 und 3 verarbeitet wird.

Dieses System umfaßt Warenkontrollen von Menge und
Qualität zu Beginn, während und nach Abschluß des
Verarbeitungsvorgangs. Die Verarbeiter müssen jederzeit
in der Lage sein, anhand entsprechender Produktionsauf-
zeichnungen die Nämlichkeit und die Verwendung des
Fleisches nachzuweisen.

Im Rahmen der technischen Überprüfung des Produkti-
onsverfahrens durch die zuständige Behörde können
erforderlichenfalls Tropfsaftverluste und Abfallstücke
berücksichtigt werden.

Zur Überprüfung der Qualität des Enderzeugnisses und
seiner Übereinstimmung mit der Rezeptur des Verarbei-
ters entnehmen und analysieren die Mitgliedstaaten
repräsentative Proben. Die Kosten hierfür trägt der betref-
fende Verarbeiter.

(2) Auf Antrag des Verarbeiters kann der Mitgliedstaat
zulassen, daß die Schlachtkörperviertel mit Knochen in
einem anderen als dem für die Verarbeitung vorgese-
henen Betrieb entbeint werden, sofern die diesbezügli-
chen Vorgänge in demselben Mitgliedstaat unter ange-
messener Kontrolle stattfinden.

(3) Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2182/77 findet
keine Anwendung.

Artikel 5

(1) Der Betrag der in Artikel 15 Absatz 1 der Verord-
nung (EWG) Nr. 2173/79 vorgesehenen Sicherheit wird
auf 12 ECU/100 kg festgesetzt.

(2) Der Betrag der in Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung
(EWG) Nr. 2182/77 vorgesehenen Sicherheit wird wie
folgt festgesetzt:

— für Vorderviertel mit Knochen, die zur Verarbeitung
zu A-Erzeugnissen bestimmt sind, auf 1 300 ECU,

— für Vorderviertel mit Knochen, die zur Verarbeitung
zu B-Erzeugnissen oder einer Mischung aus A- und
B-Erzeugnissen bestimmt sind, auf 1 150 ECU,

— für Fleisch ohne Knochen, das zur Verarbeitung zu
A-Erzeugnissen bestimmt ist, auf 1 750 ECU,

— für Fleisch ohne Knochen, das zur Verarbeitung zu
B-Erzeugnissen oder einer Mischung aus A- und B-
Erzeugnissen bestimmt ist, auf 1 600 ECU.

(3) Abweichend von Artikel 5 Absatz 3 der Verordnung
(EWG) Nr. 2182/77 ist die Verarbeitung des gesamten
erworbenen Fleisches zu dem im Kaufantrag angege-
benen Enderzeugnis eine Hauptpflicht.

Artikel 6

Abweichend von Artikel 9 der Verordnung (EWG) Nr.
2182/77 ist zusätzlich zu den in der Verordnung (EWG)
Nr. 3002/92 vorgesehenen Angaben folgendes einzu-
tragen:

— in Feld 104 des Kontrollexemplars T5 einer oder
mehrere der folgenden Vermerke:

— Para transformación [Reglamentos (CEE) no 2182/
77 y (CE) no 2759/98]

— Til forarbejdning (forordning (EØF) nr. 2182/77
og (EF) nr. 2759/98)

— Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnungen (EWG)
Nr. 2182/77 und (EG) Nr. 2759/98)

— Για µεταπο�ηση [κανονισµο� (ΕΟΚ) αριθ. 2182/77
και (ΕΚ) αριθ. 2759/98]

— For processing (Regulations (EEC) No 2182/77
and (EC) No 2759/98)

— Destinés à la transformation [règlements (CEE) no

2182/77 et (CE) no 2759/98]
— Destinate alla trasformazione [regolamenti (CEE)

n. 2182/77 e (CE) n. 2759/98]
— Bestemd om te worden verwerkt (Verordeningen

(EEG) nr. 2182/77 en (EG) nr. 2759/98)
— Para transformação [Regulamentos (CEE) në 2182/

/77 e (CE) në 2759/98]
— Jalostettavaksi (Asetukset (ETY) N:o 2182/77 ja

(EY) N:o 2759/98)
— För bearbetning (Förordningarna (EEG) nr 2182/

77 och (EG) nr 2759/98).
— in Feld 106 des Kontrollexemplars T5 das Datum des

Abschlusses des Kaufvertrags.

Artikel 7

Die Verordnung (EG) Nr. 2144/98 wird aufgehoben.

Artikel 8

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemein-
schaften in Kraft.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 18. Dezember 1998

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BöLAGE I —
ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Estado miembro

Medlemsstat

Mitgliedstaat

Κρ�τοr µ�λοr

Member State

État membre

Stato membro

Lidstaat

Estado-membro

Jäsenvaltio

Medlemsstat

Productos (1)

Produkter (1)

Erzeugnisse (1)

Προϊ�ντα (1)

Products (1)

Produits (1)

Prodotti (1)

Producten (1)

Produtos (1)

Tuotteet (1)

Produkter (1)

Cantidad aproximada
(toneladas)

Tilnærmet mængde
(tons)

Ungefähre Mengen
(Tonnen)

Κατ� προσ�γγιση
ποσ�τητα
(τ�νοι)

Approximate quantity
(tonnes)

Quantité approximative
(tonnes)

Quantità approssimativa
(tonnellate)

Hoeveelheid bij
benadering

(ton)
Quantidade aproximada

(toneladas)
Arvioitu määrä

(tonneina)
Ungefärlig kvantitet

(ton)

Precio de venta expresado en ecus por tonelada

Salgspriser i ECU/ton

Verkaufspreise, ausgedrückt in ECU/Tonne

Τιµ�r π�λησηr εκφραζ�µενεr σε Ecu αν� τ�νο

Selling prices expressed in ecus per tonne

Prix de vente exprimés en écus par tonne

Prezzi di vendita espressi in ecu per tonnellata

Verkoopprĳzen uitgedrukt in ECU per ton

Preço de venda expresso em ecus por tonelada

Myyntihinta ecuina tonnilta

Försäljningspris i ecu per ton

a) Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρ�ατα µε κ�καλα — Bone-in beef — Viande avec
os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben

(a) (2) (b) (3)

DANMARK — Forfjerdinger 500 650 800
ITALIA — Quarti anteriori 500 650 800
IRELAND — Forequarters 380 650 800
FRANCE — Quartiers avant 1 000 650 800
ÖSTERREICH — Vorderviertel 1 000 650 800
PORTUGAL — Quartos dianteiros 400 650 800
ESPAÑA — Cuartos delanteros 1 000 650 800
NEDERLAND — Voorvoeten 34 650 800

b) Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρ�ατα χωρ�r κ�καλα — Boneless beef — Viande
désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött

FRANCE Flanchet d’intervention (INT 18) 1 000 600 750
Jarret avant d’intervention (INT 21) 113 800 950
Épaule d’intervention (INT 22) 677 1 100 1 250

UNITED Intervention shank (INT 11) 1 000 700 850
KINGDOM Intervention thick flank (INT 12) 1 000 1 200 1 350

Intervention topside (INT 13) 500 1 450 1 600
Intervention silverside (INT 14) 500 1 400 1 550
Intervention flank (INT 18) 1 000 600 750
Intervention forerib (INT 19) 500 1 000 1 150
Intervention shin (INT 21) 1 000 700 850
Intervention shoulder (INT 22) 1 000 1 000 1 100
Intervention brisket (INT 23) 500 700 850
Intervention forequarter (INT 24) 1 000 1 000 1 150

IRELAND Intervention shank (INT 11) 500 800 950
Intervention flank (INT 18) 500 700 850
Intervention shin (INT 21) 500 800 950
Intervention shoulder (INT 22) 1 000 1 100 1 250
Intervention brisket (INT 23) 500 800 950
Intervention forequarter (INT 24) 1 000 1 100 1 250
Intervention thick flank (INT 12) 200 1 300 1 450
Intervention topside (INT 13) 200 1 550 1 700
Intervention silverside (INT 14) 200 1 500 1 650
Intervention rump (INT 16) 200 1 500 1 650
Intervention forerib (INT 19) 200 1 100 1 250

ESPAÑA Falda (INT 18) 30 600 750
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(1) Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) no 2456/93 de la Comisión (DO L 225 de 4.9.1993, p. 4); Reglamento cuya última modificación la constituye el
Reglamento (CE) no 2304/98 (DO L 288 de 27.10.1998, p. 3).

(1) Se bilag V og VII til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4. 9. 1993, s. 4); forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 2304/98
(EFT L 288 af 27. 10. 1998, s. 3).

(1) Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 der Kommission (ABl. L 225 vom 4.9.1993, S. 4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
2304/98 (ABl. L 288 vom 27.10.1998, S. 3).

(1) Βλ�πε παραρτ�µατα V και VII του κανονισµο� (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 τηr Επιτροπ�r (ΕΕ L 225 τηr 4.9.1993, σ. 4), �πωr τροποποι�θηκε τελευτα�α απ� τον κανονισµ� (ΕΚ)
αριθ. 2304/98 (ΕΕ L 288 τηr 27.10.1998, σ. 3).

(1) See Annexes V and VII to Commission Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4.9.1993, p. 4), as last amended by Regulation (EC) No 2304/98 (OJ L 288,
27.10.1998, p. 3).

(1) Voir annexes V et VII du règlement (CEE) no 2456/93 de la Commission (JO L 225 du 4.9.1993, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no

2304/98 (JO L 288 du 27. 10. 1998, p. 3).

(1) Cfr. allegati V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (GU L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2304/98
(GU L 288 del 27.10.1998, pag. 3).

(1) Zie de bĳlagen V en VII van Verordening (EEG) nr. 2456/93 van de Commissie (PB L 225 van 4.9.1993, blz. 4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2304/98
(PB L 288 van 27. 10. 1998, blz. 3).

(1) Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) në 2456/93 da Comissão (JO L 225 de 4.9.1993, p. 4). Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CE) në 2304/98 (JO L 288 de 27.10.1998, p. 3).

(1) Katso komission asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4.9.1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2304/98 (EYVL L 288,
27.10.1998, s. 3), liitteet V ja VII.

(1) Se bilagorna V och VII i kommissionens förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2304/98 (EGT L 288,
27.10.1998, s. 3).

(2) Precio aplicable a la transformación exclusivamente en los productos «A» contemplados en el apartado 2 del artículo 3.
(2) Pris udelukkende for forarbejdning til A-produkter som omhandlet i artikel 3, stk. 2.
(2) Geltender Preis nur für die Verarbeitung zu A-Erzeugnissen gemäß Artikel 3 Absatz 2.
(2) Τιµ� που εφαρµ�ζεται για τη µεταπο�ηση, µ�νο σε προϊ�ντα «Α» που αναφ�ρονται στο �ρθρο 3 παρ�γραφοr 2.

(2) Price applying for processing solely into A products as referred to in Article 3(2).
(2) Prix applicable uniquement pour la transformation en produits «A» visés à l’article 3, paragraphe 2.
(2) Prezzo applicabile unicamente per la trasformazione in prodotti «A» di cui all’articolo 3, paragrafo 2.
(2) Prijs uitsluitend voor verwerking tot de in artikel 3, lid 2, bedoelde A-producten.
(2) Preço aplicável para a transformação apenas em produtos «A» referidos no në 2 do artigo 3ë
(2) Hinta jota sovelletaan jalostettaessa ainoastaan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuiksi A-luokan tuotteiksi.
(2) Pris för bearbetning endast till A-produkter i enlighet med artikel 3.2.

(3) Precio aplicable a la transformación en los productos «B» contemplados en el apartado 3 del artículo 3, o en una mezcla de productos «A» y productos «B».
(3) Pris for forarbejdning til B-produkter som omhandlet i artikel 3, stk. 3, eller en blanding af A- og B-produkter.
(3) Geltender Preis für die Verarbeitung zu B-Erzeugnissen gemäß Artikel 3 Absatz 3 oder eine Mischung aus A- und B-Erzeugnissen.
(3) Τιµ� που εφαρµ�ζεται για τη µεταπο�ηση σε προϊ�ντα «Β» που αναφ�ρονται στο �ρθρο 3 παρ�γραφοr 3, � σε µε�γµα προϊ�ντων Α και προϊ�ντων Β.

(3) Price applying for processing into B products as referred to in Article 3(3) or a mix of A products and B products.
(3) Prix applicable pour la transformation en produits «B» visés à l’article 3, paragraphe 3, ou pour un mélange de produits «A» et de produits «B».
(3) Prezzo applicabile per la trasformazione in prodotti «B» di cui all’articolo 3, paragrafo 3, o per un miscuglio di prodotti «A» e di prodotti «B».
(3) Prijs voor verwerking tot de in artikel 3, lid 3, bedoelde B-producten of tot een mengeling van A-producten en B-producten.
(3) Preço aplicável para a transformação em produtos «B» referidos no në 3 do artigo 3ë, ou uma mistura de produtos «A» e produtos «B».
(3) Hinta, jota sovelletaan jalostettaessa 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuiksi B-luokan tuotteiksi, tai A- ja B-luokan tuotteiden seokseksi.
(3) Pris för bearbetning till B-produkter i enlighet med artikel 3.3 eller en blandning av A- och B-produkter.
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ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠAPAPTHMA II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — ∆ιευθ�νσειr των οργανισµ�ν παρεµβ�σεωr — Addresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d’intervention — Indirizzi degli
organismi d’intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos

de intervenção — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser

DANMARK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
EU-direktoratet
Kampmannsgade 3
DK-1780 København V
Tlf. (45) 33 92 70 00; telex 151317 DK; fax (45) 33 92 69 48, (45) 33 92 69 23

ESPAÑA

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)
Beneficencia, 8
E-28005 Madrid
Tel.: (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10; télex: FEGA 23427 E, FEGA 41818 E; fax: (34) 915 21 98 32,
915 22 43 87

FRANCE

OFIVAL
80, avenue des Terroirs-de-France
F-75607 Paris Cedex 12
Téléphone: (33 1) 44 68 50 00; télex: 215330; télécopieur: (33 1) 44 68 52 33

ITALIA

AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo)
Via Palestro 81
I-00185 Roma
Tel. 49 49 91; telex: 61 30 03; telefax: 445 39 40/445 19 58

IRELAND

Department of Agriculture, Food and Forestry
Agriculture House
Kildare Street
IRL-Dublin 2
Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806
Telex 93292 and 93607, telefax (01) 661 62 63, (01) 678 52 14 and (01) 662 01 98

NEDERLAND

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserĳ, Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau
p/a LASER, Zuidoost
Slachthuisstraat 71
Postbus 965
6040 AZ Roermond
Tel. (31-475) 35 54 44; telex 56396 VIBNL; fax (31-475) 31 89 39

ÖSTERREICH

AMA-Agrarmarkt Austria
Dresdner Straße 70
A-1201 Wien
Tel.: (431) 33 15 12 20; Telefax: (431) 33 15 1297
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PORTUGAL

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola
Rua Fernando Curado Ribeiro, në 4-G
P-1600 Lisboa
Tel.: (351-1) 751 85 00; telefax: (351-1) 751 86 15

UNITED KINGDOM

Intervention Board Executive Agency
Kings House
33 Kings Road
Reading RG1 3BU
Berkshire
Tel. (01189) 58 36 26
Fax (01189) 56 67 50
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2760/98 DER KOMMISSION

vom 18. Dezember 1998

über die Durchführung eines Programms für grenzübergreifende Zusammenar-
beit im Rahmen des PHARE-Programms

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3906/89 des Rates
vom 18. Dezember 1989 über Wirtschaftshilfe für
bestimmte Länder in Mittel- und Osteuropa (1), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 753/96 (2), insbe-
sondere auf Artikel 8,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Der Europäische Rat hat auf seiner Luxemburger Tagung
im Dezember 1997 eine intensivierte Heranführungsstra-
tegie festgelegt, die alle mittel- und osteuropäischen
Bewerberstaaten in die Lage versetzen soll, letztlich
Mitglieder der Europäischen Union zu werden und zu
diesem Zweck bereits vor dem Beitritt soweit wie möglich
die Angleichung an den Besitzstand der Union vorzu-
nehmen.

Die Beitrittspartnerschaften, die den Schwerpunkt der
intensivierten Heranführungsstrategie bilden, legen die
Prioritäten für die Vorbereitung auf den Beitritt fest und
müssen im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammen-
arbeit berücksichtigt werden.

In den ersten Jahren der Durchführung der Verordnung
(EG) Nr. 1628/94 der Kommission (3) über das PHARE-
Programm für grenzüberschreitende Zusammenarbeit in
Verbindung mit INTERREG konnten bereits mehrere
positive Ergebnisse erzielt werden, insbesondere durch die
Einführung eines Dialogs und einer Zusammenarbeit
zwischen den Grenzregionen der Europäischen Union
und den angrenzenden Regionen in den Ländern Mittel-
und Osteuropas, wodurch zur wirtschaftlichen Entwick-
lung der Grenzregionen dieser Länder sowie zu einer
größeren Konvergenz mit dem Entwicklungsstand der
EU-Staaten beigetragen und diesen Regionen die
Möglichkeit geboten wurde, sich mit den INTERREG-
Praktiken und -Verfahren, einschließlich der Ausarbei-
tung von Strategien für die regionale Entwicklung von
Grenzregionen, vertraut zu machen.

Es müssen weitere Fortschritte erzielt werden, insbeson-
dere durch die Erhöhung der Zahl der effektiv grenzüber-
greifenden Projekte und die Beschleunigung ihrer Durch-
führung.

Rumänien, das als einziges Bewerberland nicht über eine
gemeinsame Grenze mit der Union verfügt, sollte eben-

falls an dem PHARE-Programm für grenzübergreifende
Zusammenarbeit teilnehmen können.

Das PHARE-Programm für grenzübergreifende Zusam-
menarbeit wird schrittweise in die umfassendere Politik
für Regionalentwicklung im Rahmen der Heranführungs-
strategie integriert, wodurch das gegenwärtige Ungleich-
gewicht zwischen den für die grenzübergreifende Zusam-
menarbeit und den für die anderen Prioritäten der
Beitrittsvorbereitung vorgesehenen Mitteln und zwischen
den verschiedenen Regionen innerhalb der Bewerber-
staaten beseitigt würde.

Der Rat hat wiederholt die Notwendigkeit einer Intensi-
vierung der Zusammenarbeit und der Förderung der Inte-
gration der Länder Mittel- und Osteuropas sowie der
Stabilität und Sicherheit in dieser Region hervorgehoben.

Im Hinblick auf die zukünftige Teilnahme der Bewerber-
staaten an der Strukturpolitik der Union ist eine stärkere
Abstimmung des PHARE-Programms für grenzübergrei-
fende Zusammenarbeit mit INTERREG erforderlich,
insbesondere durch die Aufstellung gemeinsamer grenz-
übergreifender Programme und gemeinsamer Program-
mierungsstrukturen.

Für die mittel- und osteuropäischen Bewerberstaaten muß
der bisherige geographische Geltungsbereich des
PHARE-Programms für grenzübergreifende Zusammen-
arbeit schrittweise erweitert werden, damit nicht nur
direkt an die Europäische Union angrenzende Regionen,
sondern auch Regionen an einer gemeinsamen Grenze
mit anderen Bewerberstaaten, die PHARE-Empfänger
sind, teilnehmen können und zu einem späteren Zeit-
punkt auch Regionen beiderseits der Grenze zu anderen
Nachbarländern, die durch PHARE-Programme oder
andere Hilfsprogramme der Gemeinschaft unterstützt
werden, einbezogen werden.

Im Gesamtrahmen der Beitrittspartnerschaft sollten die
gleichen Aktionen förderwürdig sein wie im Fall von
INTERREG.

Die Mitwirkung der lokalen und regionalen Akteure an
der grenzübergreifenden Zusammenarbeit muß intensi-
viert werden, um dem „Bottom-up“-Ansatz mehr Nach-
druck zu verleihen, die Kapazitäten für Programmierung,
Durchführung und Monitoring zu stärken und den
lokalen Behörden in den Grenzregionen durch die
Bildung von Fonds für Kleinvorhaben die Möglichkeit
der eigenständigen Entscheidung über kleine grenzüber-
greifende Projekte zu geben.

(1) ABl. L 375 vom 23. 12. 1989, S. 11.
(2) ABl. L 103 vom 26. 4. 1996, S. 5.
(3) ABl. L 171 vom 6. 7. 1994, S. 14.
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Die Verordnung (EG) Nr. 1628/94 ist zu ersetzen.

Diese Verordnung steht in Einklang mit der Stellung-
nahme des Ausschusses für die Hilfe zur Umgestaltung
der Wirtschaft in bestimmten Ländern Mittel- und Osteu-
ropas —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Innerhalb des allgemeinen Rahmens des PHARE-
Programms, der in der Verordnung (EWG) Nr. 3906/89
festgelegt ist, gelten für die Finanzierung strukturwirk-
samer Aktionen in an die Europäische Union angren-
zenden Regionen der Länder in Mittel- und Osteuropa,
die Empfängerländer des PHARE-Programms sind, die
im folgenden beschriebenen Regeln.

Diese Aktionen werden unter Berücksichtigung der struk-
turpolitischen Maßnahmen der Gemeinschaft und insbe-
sondere von INTERREG durchgeführt.

Artikel 2

(1) Für diese Aktionen kommen alle Grenzregionen
zwischen den mittel- und osteuropäischen Ländern und
den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft sowie zwischen
den folgenden Bewerberstaaten in Betracht: Bulgarien,
Tschechische Republik, Estland, Ungarn, Lettland,
Litauen, Polen, Rumänien, Slowakei und Slowenien.

(2) Die jeweils förderwürdigen Grenzregionen werden
von dem beteiligten Land im Einvernehmen mit der
Kommission unter Berücksichtigung der für INTERREG
angewandten Methode ausgewählt.

(3) Für die Mittelaufteilung auf die begünstigten Länder
sind die Kriterien Bevölkerungszahl, BIP pro Kopf und
Fläche der Grenzregionen maßgeblich.

Artikel 3

Mit den im Rahmen dieses Programms gewährten
Zuschüssen der Gemeinschaft wird in erster Linie die
Beteiligung des jeweiligen mittel- oder osteuropäischen
Landes an Projekten finanziert, die gemeinsam mit einem
in Artikel 2 aufgeführten angrenzenden Staat durchge-
führt werden.

Die Ziele dieser Projekte sind:

i) Förderung der Zusammenarbeit der Grenzregionen in
den Ländern in Mittel- und Osteuropa mit angren-
zenden Regionen der Nachbarstaaten im Sinne des
Artikels 1, um diese Grenzregionen der mittel- und
osteuropäischen Länder dabei zu unterstützen, ihre
unter anderem auf die Stellung in den jeweiligen
Volkswirtschaften zurückzuführenden Entwicklungs-

probleme im Interesse der lokalen Bevölkerung und in
umweltverträglicher Weise zu überwinden;

ii) Förderung der Schaffung und Weiterentwicklung von
Kooperationsnetzen beiderseits der Grenzen und des
Verbunds dieser Netze mit großräumigen Netzen in
der EU.

Artikel 4

(1) In den gemäß Artikel 2 ausgewählten Grenzregionen
können folgende Projekte im Rahmen des Programms für
die grenzübergreifende Zusammenarbeit berücksichtigt
werden:

i) Projekte in Verbindung mit Maßnahmen, die im
Rahmen von INTERREG oder anderer Hilfepro-
gramme der Gemeinschaft gefördert werden;

ii) Projekte, die von den jeweils beteiligten Ländern
genehmigt sind, die sich beiderseits der Grenze
auswirken, die zur Strukturentwicklung in den Grenz-
regionen beitragen und die Zusammenarbeit der
Länder in ihrer Gesamtheit fördern.

(2) Besondere Aufmerksamkeit gilt Projekten, die von
lokalen Behörden oder Wirtschaftsakteuren in den mittel-
und osteuropäischen Ländern kofinanziert werden.

(3) An der Finanzierung können sich auch andere
Mitgliedstaaten der Europäischen Union und Länder in
Mittel- und Osteuropa, internationale Finanzeinrich-
tungen sowie andere private und öffentliche Geber betei-
ligen.

Artikel 5

(1) Für eine Finanzierung im Rahmen dieses
Programms kommen folgende Aktionen in Betracht:

a) Abbau der Rechts- und Verwaltungshemmnisse im
freien Personen-, Waren- und Dienstleistungsverkehr
unter Berücksichtigung der damit verbundenen
Sicherheitsaspekte;

b) Verbesserung der Infrastruktur, insbesondere im
Bereich Kommunikation und Verbesserung der
Trinkwasser-, Gas- und Stromversorgung, mit posi-
tiven Auswirkungen beiderseits der jeweiligen Grenze;

c) Umweltschutz wie z. B. Abfallentsorgung, Umweltma-
nagement und Vermeidung der Umweltverschmut-
zung sowie Regelung von Problemen, die aufgrund
der Nähe zur Außengrenze besonders akut sind;

d) Entwicklung des ländlichen Raums und der Landwirt-
schaft, vor allem zur Erleichterung grenzübergrei-
fender Kooperationsprojekte;

e) Maßnahmen in den Bereichen Energie und Verkehr
zur Ergänzung der transeuropäischen Netze nach
Maßgabe der von der Kommission beschlossenen
Leitlinien;
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f) Maßnahmen im Zusammenhang mit der Gemein-
schaftspolitik im Bereich Justiz und Inneres;

g) Förderung der Unternehmenszusammenarbeit, der
Unternehmensentwicklung, der finanziellen Zusam-
menarbeit und der Zusammenarbeit von Einrich-
tungen, die Handel und Gewerbe vertreten (z. B.
Handelskammern);

h) Investitionshilfe und Bereitstellung von Diensten und
Einrichtungen, insbesondere für den Technologie-
transfer und KMU-bezogenes Marketing;

i) Ausbildungs- und beschäftigungswirksame Maß-
nahmen;

j) Förderung der lokalen wirtschaftlichen Entwicklung,
einschließlich des Tourismus;

k) Förderung der Zusammenarbeit im Gesundheits-
wesen, insbesondere der gemeinsamen Nutzung von
Ressourcen und Einrichtungen beiderseits der jewei-
ligen Grenze;

l) Entwicklung bzw. Schaffung von Einrichtungen und
Ressourcen zur Verbesserung des Informations- und
Kommunikationsnetzes in grenznahen Regionen,
einschließlich Förderung von Rundfunk, Fernsehen,
Zeitungen und anderen Medien;

m) Kulturaustausch;

n) Initiativen zur Förderung der Beschäftigung, Bildung
und Ausbildung auf lokaler Ebene.

Für die Finanzierung der unter den Buchstaben j) bis n)
aufgeführten Maßnahmen gelten die in Artikel 5 Absatz 2
festgelegten Bedingungen.

(2) Zur Unterstützung kleinerer Aktionen, an denen
lokale Akteure aus den Grenzregionen mitwirken, und
zur Stärkung ihrer Kapazitäten für die Auswahl, Ausarbei-
tung und Durchführung solcher Maßnahmen kann in
jeder Grenzregion ein Fonds für Kleinvorhaben einge-
richtet werden, für den ein begrenzter Prozentsatz der
Mittel aus den Programmen und Initiativen für grenz-
übergreifende Zusammenarbeit zur Verfügung gestellt
werden kann.

(3) Besondere Aufmerksamkeit gilt den Maßnahmen,
die in den Grenzgebieten in enger Zusammenarbeit mit
den regionalen und lokalen Behörden geplant werden
und zu denen die Einrichtung bzw. der Ausbau von
gemeinsamen Verwaltungsstrukturen gehören, die einer
weiterreichenden grenzübergreifenden Zusammenarbeit
staatlicher und halbstaatlicher Stellen sowie gemein-
nütziger Einrichtungen dienen.

(4) Außerdem können die Ausarbeitung von Entwick-
lungsplänen für Grenzregionen, die Ermittlung von
Projekten und die Ausarbeitung von Programmen,
Durchführbarkeitsstudien, die Unterstützung bei der

Programmdurchführung sowie Monitoring- und/oder
Evaluierungsstudien finanziert werden.

Artikel 6

(1) Der Gemeinschaftsbeitrag wird grundsätzlich als
Zuschuß bereitgestellt. Wenn der Zuschuß der Gemein-
schaft jedoch der Finanzierung von einkommenswirk-
samen Aktivitäten dient, legt die Kommission im
Benehmen mit den beteiligten Behörden die Regeln für
die Finanzierung fest, die eine Kofinanzierung aus
Projekterträgen oder die Rückzahlung der ursprünglichen
Zuschüsse einschließen können.

(2) Die Hilfe kann zur Deckung der für die Projekt- und
Programmdurchführung erforderlichen Einfuhren und
Ausgaben vor Ort dienen.

Steuern, Zölle und sonstige Abgaben sowie der Erwerb
von Immobilien sind von der Gemeinschaftsfinanzierung
ausgeschlossen.

(3) Folgende Kosten können übernommen werden:
technische Hilfe, Studien, Ausbildungsmaßnahmen und
andere Maßnahmen zur Verbesserung der Kapazitäten der
Verwaltungen, Programme für die Lieferung von Grund-
ausrüstung und Inputs sowie Investitionsmaßnahmen
einschließlich Arbeitsprogramme.

(4) Instandhaltungs- und Betriebskosten in Ost- und
Mitteleuropa können nur in der Anlaufphase und
degressiv gedeckt werden.

Artikel 7

(1) Für die jeweils beteiligte Grenzregion wird ein
Gemischter Kooperationsausschuß gebildet, der sich aus
Vertretern der betreffenden Länder sowie regionalen oder
lokalen Vertretern und Vertretern der Kommission
zusammensetzt.

(2) Der Gemischte Kooperationsausschuß hat die
Aufgabe, die mehrjährige Programmierung der gemein-
samen grenzübergreifenden Projekte festzulegen; dieses
Programmierungsdokument umfaßt gemeinsame
Entwicklungsstrategien und -prioritäten für die Region als
sozioökonomische und geographische Einheit sowie
Bestimmungen über die gemeinsame Programmdurch-
führung. Das Dokument enthält die Leitlinien für die
Programmierung und Umsetzung der Maßnahmen im
Rahmen der jeweiligen Programme und Initiativen für
grenzübergreifende Zusammenarbeit, die von der Europä-
ischen Union unterstützt werden.

(3) Der Gemischte Kooperationsausschuß legt jährlich
eine Reihe gemeinsamer Projekte fest, die der Program-
mierung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit
gemäß Absatz 2 entsprechen. Die Regierung des betei-
ligten mittel- oder osteuropäischen Landes legt der
Kommission Projektempfehlungen auf der Grundlage
von Vorschlägen der zuständigen Behörden vor.
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Artikel 8

(1) Die Kommission erstellt für die jeweilige Grenzre-
gion ihren Programmvorschlag auf der Grundlage der
Programmierung der grenzübergreifenden Zusammenar-
beit gemäß Artikel 7 Absatz 1 und der Empfehlungen des
Gemischten Kooperationsausschusses für Projekte, die
ihm von der Regierung des jeweiligen mittel- oder osteu-
ropäischen Landes zur Finanzierung vorgeschlagen
wurden.

(2) Der Zuschuß, der den Beitrag des jeweiligen mittel-
oder osteuropäischen Landes zu dem gemeinsamen
Projekt ganz oder teilweise deckt, wird nach dem
Verfahren des Artikels 9 der Verordnung (EWG) Nr.
3906/89 genehmigt und im Rahmen einer Finanzierungs-
vereinbarung mit dem jeweiligen Empfängerland festge-
legt.

Artikel 9

(1) Die Kommission verwaltet diese Hilfe nach den
einschlägigen Verfahren für die Verwaltung der Hilfe für
Mittel- und Osteuropa gemäß der Verordnung (EWG) Nr.
3906/89.

(2) Zur Erleichterung der Programmdurchführung sind
nach Möglichkeit gemeinsame Monitoringstrukturen
aufzubauen.

Artikel 10

Bei der Verwirklichung der in Artikel 3 genannten Ziele
stellt die Kommission die Koordinierung und die Kohä-
renz zwischen der PHARE-Hilfe, den anderen Hilfepro-
grammen und der Hilfe aus den Strukturfonds sicher.

Artikel 11

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemein-
schaften in Kraft und ersetzt die Verordnung (EG) Nr.
1628/94.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 18. Dezember 1998

Für die Kommission
Hans VAN DEN BROEK

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 2761/98 DER KOMMISSION

vom 18. Dezember 1998

zur Erhöhung eines im GATT gebundenen Gemeinschaftszollkontingents für
Zeitungspapier aus Kanada (1998)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1808/95 des Rates
vom 24. Juli 1995 zur Eröffnung und Verwaltung von im
GATT gebundenen Gemeinschaftszollkontingenten und
bestimmten anderen Gemeinschaftszollkontingenten für
einige landwirtschaftliche und gewerbliche Erzeugnisse
sowie Fischereierzeugnisse und zur Einführung eines
Verfahrens zur Änderung oder Anpassung dieser Zollkon-
tingente (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 1401/98 (2), insbesondere auf die Artikel 9 und 10,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Die Gemeinschaft hat für Zeitungsdruckpapier ein
Abkommen geschlossen, das unter anderem die Eröff-
nung eines Gemeinschaftszollkontingents von 650 000
Tonnen vorsieht, von denen 600 000 Tonnen gemäß
Artikel XIII des GATT bis zum 30. November jeden
Jahres allein für Erzeugnisse aus Kanada vorbehalten
sind. Dieses Abkommen sieht ferner vor, daß der Teil, der
den Einfuhren aus Kanada vorbehalten ist, um 5 %

erhöht werden muß, wenn er vor Ablauf eines gegebenen
Jahres ausgeschöpft ist.

Das Gemeinschaftszollkontingent für Zeitungsdruckpa-
pier aus Kanada ist ausgenutzt. Deshalb ist die diesen
Einfuhren vorbehaltene Kontingentsmenge um 30 000
Tonnen zu erhöhen.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses für den
Zollkodex —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Das Gemeinschaftszollkontingent mit der laufenden
Nummer 09.0015 wird für das Jahr 1998 um 30 000
Tonnen erhöht.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt einen Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
in Kraft.

Sie gilt mit Wirkung vom 1. Januar 1998.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 18. Dezember 1998

Für die Kommission
Mario MONTI

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 176 vom 27. 7. 1995, S. 1.
(2) ABl. L 188 vom 2. 7. 1998, S. 1.
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

KOMMISSION

BESCHLUSS DER KOMMISSION

vom 24. November 1998

über eine Ausnahmebestimmung zum Beschluß 71/128/EWG über den Bera-
tenden Ausschuß für die Fischwirtschaft

(Bekanntgegeben unter Aktenzeichen K(1998) 3591)

(98/726/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Der Beratende Ausschuß für die Fischwirtschaft wurde
mit dem Beschluß 71/128/EWG der Kommission (1),
zuletzt geändert durch den Beschluß 97/246/EG (2),
eingesetzt.

Die Amtszeit der Ausschußmitglieder wurde mit dem
Beschluß 97/246/EG auf 18 Monate begrenzt, da Rolle
und Arbeitsweise des Ausschusses unter Berücksichtigung
der seit seiner Schaffung eingetretenen Entwicklung
angepaßt werden müssen, um den Anhörungsprozeß zu
verbessern und optimale Voraussetzungen für die Arbeit
des Ausschusses zu schaffen.

Es war der Kommission nicht möglich, geeignete Bestim-
mungen über die Struktur des Ausschusses und seine
Arbeitsmethoden so rechtzeitig auszuarbeiten, daß vor
Ablauf des jetzigen Ausschußmandates ein neuer
Beschluß verabschiedet werden konnte.

Der Ausschuß sollte seine Arbeit bis zur Annahme eines
neuen Beschlusses fortführen —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Abweichend von den Artikeln 4 und 5 des Beschlusses
71/128/EWG bleiben die Mitglieder des Beratenden
Ausschusses für die Fischwirtschaft sowie der Vorsitzende
und die beiden stellvertretenden Vorsitzenden bis zum
Zeitpunkt der Ernennung des neuen Ausschusses bzw. bis
spätestens 31. Juli 1999 im Amt.

Artikel 2

Dieser Beschluß gilt mit Wirkung vom 15. November
1998.

Brüssel, den 24. November 1998

Für die Kommission
Emma BONINO

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 68 vom 22. 3. 1971, S. 18.
(2) ABl. L 97 vom 12. 4. 1997, S. 27.
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 9. Dezember 1998

zur Änderung der Entscheidung 98/439/EG über die Erstattungsfähigkeit der von
bestimmten Mitgliedstaaten im Rahmen der Durchführung der Kontrollrege-
lung für die gemeinsame Fischereipolitik im Jahr 1998 geplanten Ausgaben

(Bekanntgegeben unter Aktenzeichen K(1998) 3938)

(98/727/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Entscheidung 95/527/EG des Rates vom
8. Dezember 1995 über eine finanzielle Beteiligung der
Gemeinschaft an bestimmten Ausgaben der Mitglied-
staaten im Rahmen der Durchführung der Kontrollrege-
lung für die gemeinsame Fischereipolitik (1), insbesondere
auf Artikel 6,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Die Entscheidung 98/439/EG der Kommission (2) betrifft
die Erstattungsfähigkeit der von bestimmten Mitglied-
staaten im Rahmen der Durchführung der Kontrollrege-
lung für die gemeinsame Fischereipolitik im Jahr 1998
geplanten Ausgaben.

Das Vereinigte Königreich hat nähere Angaben zu
seinem Antrag auf finanzielle Beteiligung der Gemein-
schaft an den für 1998 vorgesehenen Ausgaben gemäß
Artikel 2 der Entscheidung 95/527/EG übermittelt.

Diese Angaben haben Auswirkungen auf die Höhe der
Ausgaben, die gemäß der Entscheidung 95/527/EG für
eine finanzielle Beteiligung in Betracht kommen.

Die Entscheidung 98/439/EG ist zu ändern, um die dies-
bezüglichen Beträge zu berücksichtigen.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Fischerei und Aquakultur —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Entscheidung 98/439/EG wird wie folgt geändert:

1. In Artikel 1 erster Satz wird der Betrag „71 867 026
ECU“ durch den Betrag „77 788 171 ECU“ ersetzt.

2. In Artikel 1 dritter Satz wird der Betrag „20 570 152
ECU“ durch den Betrag „23 530 725 ECU“ ersetzt.

3. In Anhang I werden die für das Vereinigte König-
reich vorgesehenen Beträge „8 866 957 UKL“,
„13 425 954 ECU“ und „3 449 817 ECU“ durch die
Beträge „12 777 483 UKL“, „19 347 099 ECU“ bzw.
„6 410 390 ECU“ ersetzt.

4. In Anhang I werden die Gesamtsummen „71 867 026
ECU“ und „20 570 152 ECU“ durch die Gesamt-
summen „77 788 171 ECU“ bzw. „23 530 725 ECU“
ersetzt.

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an das Königreich Belgien, das
Königreich Dänemark, die Bundesrepublik Deutschland,
die Griechische Republik, das Königreich Spanien, die
Französische Republik, die Republik Irland, die Italieni-
sche Republik, das Königreich der Niederlande, die
Republik Portugal, die Republik Finnland, das König-
reich Schweden und das Vereinigte Königreich von Groß-
britannien und Nordirland gerichtet.

Brüssel, den 9. Dezember 1998

Für die Kommission
Emma BONINO

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 301 vom 14. 12. 1995, S. 30.
ABl. L 302 vom 15. 12. 1995, S. 45 (Berichtigung).

(2) ABl. L 194 vom 10. 7. 1998, S. 50.



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 19. 12. 98L 345/56

BERICHTIGUNGEN

Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 1401/98 der Rates vom 22. Juni 1998 zur Änderung der
Verordnung (EG) Nr. 1808/95 zur Eröffnung und Verwaltung von im GATT gebundenen Gemein-
schaftszollkontingenten und bestimmten anderen Gemeinschaftszollkontingenten für einige land-
wirtschaftliche und gewerbliche Erzeugnisse sowie Fischereierzeugnisse und zur Einführung eines
Verfahrens zur Änderung oder Anpassung dieser Zollkontingente sowie zur Änderung der Verord-

nung (EG) Nr. 764/96

(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 188 vom 2. Juli 1998)

Seite 3, Artikel 1 Nummer 6 (betreffend Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1808/95:

anstatt: „6. Anhang IV wird durch Anhang I der vorliegenden Verordnung ersetzt.“
muß es heißen: „6. In Anhang IV werden die Teile A und B durch Anhang I der vorliegenden Verordnung

ersetzt.“
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